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I. Bericht des Abgeordneten Dr. Leuze 

Allgemeines 

Das in der Zivilprozeßordnung und im Gesetz 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung niedergelegte Zwangsvollstreckungs-
recht ist schon seit 1914, hauptsächlich aber seit 
dem Jahre 1932, durch zahlreiche Vorschriften er-
gänzt worden, die in den verschiedensten Ge-
setzen und Verordnungen enthalten sind. Auch 
nach dem Kriege sind in einigen Ländern noch 
Vollstreckungsbeschränkungen eingeführt. Dadurch 
ist das Zwangsvollstreckungsrecht unübersichtlich 
und uneinheitlich geworden. Es ist deshalb not-
wendig, auf dem Gebiete des Vollstreckungsrechts 
die Rechtseinheit wiederherzustellen und diese 
Rechtsmaterie zu sichten und zu ordnen. 

Die Bundesregierung hat unter dem 5. April 
1952 dem Deutschen Bundestag den Entwurf 
eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Zwangsvollstreckung (Bundestagsdrucksache 
Nr. 3284) zum Zwecke der Bereinigung und Ver-
einheitlichung des Mobiliarvollstreckungsrechts 
vorgelegt. Vorgesehen ist die Aufhebung von Vor-
schriften, die durch die Zeitumstände bedingt 
waren und überholt sind, ferner die Einordnung 
der aufrechtzuerhaltenden Bestimmungen in die 
Zivilprozeßordnung. Dabei sind die Vorschriften, 
die dem Schuldnerschutz dienen, im Interesse 
einer stärkeren Berücksichtigung der Gläubiger-
interessen zum Teil wesentlich ergänzt. 

Unter dem 5. September 1952 hat die Bundes-
regierung sodann dem Deutschen Bundestag den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes über Maßnahmen 

auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung (Bun-
destagsdrucksache Nr. 3668) vorgelegt, der für das 
Immobiliarvollstreckungsrecht den gleichen Zweck 
verfolgt. 

Von einer grundlegenden Reform des Voll-
streckungsrechts ist in den Entwürfen abgesehen 
worden. Die vorgesehenen Gesetze sollen — wie 
das Rechtsvereinheitlichungsgesetz auf den in ihm 
erfaßten Rechtsgebieten — der Ausgangspunkt 
einer späteren umfassenden Neuordnung des Voll-
streckungsrechts sein. Sie tragen also Übergang-
charakter. Aus diesem Grunde sind in die Zivil-
prozeßordnung und das Gesetz über die Zwangs-
vollstreckung und die Zwangsverwaltung auch 
nicht nur die Bestimmungen eingearbeitet worden, 
die endgültig als Dauerrecht angesprochen werden 
können, sondern gleichfalls die Vorschriften, welche 
zwar zeitbedingt, im Augenblick aber noch nicht 
zu entbehren sind. Einzelne Reformwünsche konn-
ten bereits im Rahmen der Vorlagen Berücksich-
tigung finden. 

Der Deutsche Bundestag hat am 16. Mai und 
17. September 1952 (213. und 230. Sitzung) die 
von der Bundesregierung vorgelegten Entwürfe 
dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht (23.) überwiesen. Sie sind in zehn Sitzun-
gen des Unterausschusses „Zwangsvollstreckungs-
gesetze" und in vier Sitzungen des 23. Aus-
schusses beraten worden. Unterausschuß und Aus-
schuß haben den Entwürfen im grundsätzlichen 
und in der Zwecksetzung zugestimmt, einzelne 
Bestimmungen aber abgeändert und mehrere Vor- 



schriften eingefügt. Der Ausschuß hat außerdem 
die beiden Vorlagen zu einem Gesetzesentwurf 
zusammengefaßt. 

Es enthalten nunmehr 

Artikel 1 Änderungen der Zivilprozeßordnung, 

Artikel 2 Änderungen des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung, 

Artikel 3 eine Änderung der Kostenordnung, 

Artikel 4 die aufzuhebenden Vorschriften, 

Artikel 5 eine Bestimmung über die in anderen 
Vorschriften enthaltenen Verweisun-
gen, 

Artikel 6 Bestimmungen über die Durchführung 
begonnener Vollstreckungsmaßnahmen, 

Artikel 7 Bestimmungen über die Durchführung 
anhängiger Zwangsversteigerungs- und 
Zwangsverwaltungsverfahren, 

Artikel 8 eine zusätzliche Kostenbestimmung, 

Artikel 9 eine Ergänzung des Gesetzes zur Ab-
wicklung der landwirtschaftlichen Ent-
schuldung, 

Artikel 10 die Berlin-Klausel, 

Artikel 11 den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes. 

In den nachfolgenden Ausführungen zu Einzel-
bestimmungen des zusammengefaßten Entwurfs 
werden die Vorschriften, die in ihrer Fassung von 
den Regierungsvorlagen abweichen oder neu ein-
gefügt sind, näher erläutert. Im übrigen wird auf 
die Regierungsvorlagen und ihre Begründungen 
Bezug genommen. 

Artikel 1 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Zu Nr. 1: 
Der Ausschuß hat sich der Auffassung des Re-

gierungsentwurfs angeschlossen, daß auf eine all-
gemeine Härteklausel zum Schutz der Schuldner 
in der Vollstreckung zur Zeit jedenfalls nicht ver-
zichtet werden kann. Er ist jedoch der Auffassung, 
daß der Ausnahme-Charakter der Bestimmung 
noch schärfer zum Ausdruck gebracht werden 
muß. Durch die vorgenommene Änderung der 
Fassung des Absatzes 1 der neuen Bestimmung 
wird klargestellt, daß in Zukunft — nachdem 
Art. 6 der Schutzverordnung vom 4. November 
1943 außer Kraft gesetzt ist — eine Aufhebung 
oder Einstellung von Maßnahmen der Zwangsvoll-
streckung nur noch unter ganz besonderen Um-
ständen zulässig ist. 

Absatz 2 der Bestimmung entspricht in seinem 
Wortlaut der Regierungsvorlage. Von der Ein-
fügung einer besonderen Sicherungsvorschrift für 

den Gläubiger gegen eine Vereitelung der Zwangs-
vollstreckung durch den Schuldner während der 
Aufschubsfrist, die zunächst in Erwägung gezogen 
wurde, hat der Ausschuß aus gesetzestechnischen 
Gründen abgesehen. Er hält es aber für erwünscht, 
daß in die Geschäftsanweisungen für Gerichts-
vollzieher eine Vorschrift aufgenommen wird, die 
den Gerichtsvollzieher anweist, bei Anwendung 
der Bestimmung den Schuldner über die straf-
rechtlichen Folgen einer Vollstreckungsvereitelung 
zu belehren. 

Der Bestimmung ist ein Absatz 4 angefügt, 
welcher die Aufhebung von Vollstreckungsmaß-
regeln erst nach Rechtskraft des Beschlusses zu-
läßt, weil die Rechtsmittelinstanz nach geltendem 
Recht nicht in der Lage ist, eine aufgehobene 
Vollstreckungsmaßnahme rückwirkend wieder in 
Kraft zu setzen. 

Die Härteklausel wird wegen ihres inneren Zu-
sammenhangs mit § 766 als § 765a in die Zivil-
prozeßordnung eingeordnet. 

Zu Nr. 2: 

§ 788 ZPO wird entsprechend der Regierungs-
vorlage durch einen Absatz 3 ergänzt, der dem 
Gericht die Möglichkeit gibt, in bestimmten Voll-
streckungsverfahren dem Gläubiger ganz oder teil-
weise die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 
Der Ausschuß war aber der Ansicht, daß diese 
Möglichkeit auf die Fälle beschränkt werden muß, 
in denen der Gläubiger die Entstehung der Kosten 
verschuldet hat, insbesondere wenn er schikanös 
oder grob unbillig einer Anwendung der in der 
Vorschrift genannten Bestimmungen entgegenge-
treten ist. Die Vorlage ist durch einen dahin-
gehenden Zusatz ergänzt worden. 

Zu Nr. 3: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Er-
gänzung des § 807 ZPO, welche den Schuldner 
verpflichtet, in dem vorzulegenden Vermögens-
verzeichnis auch bestimmte, im letzten Jahre oder 
in den letzten zwei Jahren vorgenommene Ver-
äußerungen und Verfügungen aufzuführen, ist 
übernommen worden. Der Ausschuß hat es jedoch 
für erforderlich gehalten, den für die Berechnung 
der Jahresfristen maßgebenden Zeitpunkt genau 
festzulegen. Als Zeitpunkt ist der erste zur Eides-
leistung anberaumte Termin bestimmt. Würde ein 
anderer Zeitpunkt — etwa der Tag der Eideslei-
stung — maßgeblich sein, so könnten böswillige 
Schuldner, welche die Eidesleistung hinauszögern, 
aus der Bestimmung Nutzen ziehen. 

Zu Nr. 4: 

§ 811 Nr. 4 ZPO hat im Interesse der Klarstel-
lung eine geringfügige Ergänzung erfahren. § 811 
Nr. 2 ist in Anpassung an § 811 Nr. 3 neugefaßt 



Zu Nr. 6: 

In der als § 811 Nr. 14 ZPO vorgesehenen neuen 
Bestimmung, welche die Pfandfreistellung von 
nicht zur Veräußerung bestimmten Hunden be-
trifft, ist lediglich die Wertgrenze in Übereinstim-
mung mit dem Änderungsvorschlag des Bundes-
rates auf 200 Deutsche Mark herabgesetzt. 

Zu Nr. 7: 

§ 811a ZPO, welcher die Austauschpfändung be-
trifft, entspricht in seinen Absätzen 1 bis 3 der 
Regierungsvorlage. Absatz 4 hat eine redaktionelle 
Änderung erfahren. Der Absatz bezieht sich auf 
die Fälle, in denen Austauschpfändung zugelassen 
wird, dem Schuldner der zur Ersatzbeschaffung 
erforderliche Geldbetrag aber erst aus dem Ver-
steigerungserlös zukommt. In diesen Fällen soll 
der Gegenstand der Austauschpfändung dem 
Schuldner jedenfalls bis zur Rechtskraft des Zu-
lassungsbeschlusses belassen bleiben, da eine Er-
satzbeschaffung erst nach der Pfandverwertung 
möglich ist. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß das 
Rechtsinstitut der Austauschpfändung praktisch 
nur dann die ihm zukommende Bedeutung er-
langen kann, wenn eine vorläufige Austausch-
pfändung durch den Gerichtsvollzieher allgemein 
möglich ist, sofern eine Zulassung der Austausch-
pfändung durch das Gericht erwartet werden 
kann. Auf dieser Erwägung beruht die Änderung 
des § 811b Abs. 1. 

§ 811b Abs. 4 ,Satz 1 bedurfte einer Ergänzung, 
um auch den zweiten im § 811a Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 1 aufgezeigten Fall der Austauschpfän-
dung zu erfassen. 

§ 811b Abs. 4 Satz 2 stellt klar, daß auch bei vor-
angegangener vorläufiger Austauschpfändung in 
den Fällen, in denen dem Schuldner der zur Er-
satzbeschaffung erforderliche Geldbetrag aus dem 
Versteigerungserlös überlassen werden soll, die 
Wegnahme der gepfändeten Sache erst nach 
Rechtskraft des richterlichen Zulassungsbeschlus-
ses erfolgen kann. 

Änderung und Ergänzung des § 811c ZPO ent-
sprechen den Vorschlägen des Bundesrates, denen 
auch die .  Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu Nr. 8: 

Unter „Verkaufswert" in § 813 versteht der 
Ausschuß denjenigen Wert, der bei freihändigen 
Veräußerungen normalerweise zu erzielen ist. 

Zu Nr. 9: 

§ 813a ZPO, der das Verwertungsmoratorium 
zum Inhalt hat, ist im Interesse einer stärkeren 
Berücksichtigung der Gläubigerinteressen im 
Absatz 5 dahingehend geändert worden, daß das 
Wort „soll" durch das Wort „ist" ersetzt worden 

ist. Der Vorschrift ist außerdem ein Absatz 6 an-
gefügt, der für Wechselsachen eine Aussetzung 
der Pfandverwertung nach § 813a ZPO ausschließt. 
Im übrigen entspricht die Bestimmung der Regie-
rungsvorlage. Die Übernahme erschien besonders 
deswegen vertretbar, weil die Bestimmung durch 
die Antragsfrist des Absatzes 2 und die zeitliche 
Begrenzung des Absatzes 4 gegenüber dem aufzu-
hebenden § 18 der Vollstreckungsmaßnahmenver-
ordnung vom 26. Mai 1933 im Interesse des Gläu-
bigerschutzes bereits erheblich eingeschränkt ist. 
Berücksichtigt ist ferner, daß die Vorschrift ledig-
lich eine Aussetzung der Pfandverwertung und 
nicht auch eine Aufhebung der Pfändung zuläßt. 

Zu Nr. 12: 

Die vom Ausschuß vorgenommene Ergänzung 
des § 850a Nr. 7 ZPO soll den Anwendungsbereich 
der Vorschrift — insbesondere im Verhältnis zu 
§ 850b Nr. 4 — abgrenzen und einer unzulässigen 
Ausweitung vorbeugen. 

Die Änderung des § 850b Nr. 4 ZPO soll fest-
legen, daß die Versicherungsansprüche nur dann 
der Pfändung entzogen sind, wenn die Zweck-
bestimmung — Deckung der beim Tode des Ver-
sicherungsnehmers anfallenden Ausgaben, insbe-
sondere der Bestattungskosten — hinreichend ge-
sichert ist. Gemischte Versicherungen fallen auch 
dann nicht unter die Vorschrift, wenn der  Er-
lebensfall unwahrscheinlich ist. 

Die Änderung der Eingangsworte des § 850c 
Abs. 2 ZPO stellt klar, daß nicht die Unterhalts-
gewährung als solche, sondern lediglich die Unter-
haltsgewährung auf Grund einer Rechtspflicht 
eine Erhöhung des pfandfreien Betrages zur Folge 
hat. 

Zu Nr. 13: 

§ 851a Abs. 2 ZPO ist nach der Regierungsvor-
lage angenommen worden. Es erscheint zweck-
mäßig, zur Vermeidung überflüssiger Vollstrek-
kungsmaßnahmen dem zuständigen Gericht die 
Befugnis einzuräumen, unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2 von einer Pfändung abzusehen. 
Diese Befugnis besteht nur, wenn offenkundig ist, 
daß die Voraussetzungen für die Aufhebung der 
Pfändung vorliegen. Offenkundbarkeit liegt nur 
vor, wenn dem zuständigen Gericht auf Grund 
früherer Vorgänge oder persönlicher Kenntnis der 
Verhältnisse bekannt ist, daß diese Voraussetzun-
gen gegeben sind. 

Zu Nr. 14: 

Die als § 882a ZPO vorgesehene neue Bestim-
mung, welche die Zwangsvollstreckung gegen 
juristische Personen des öffentlichen Rechts be-
trifft, ist durch Einbeziehung der Länder, Ge-
meindeverbände und Gemeinden erweitert und 
ferner durch Anfügung eines Absatzes 6 ergänzt 



worden. Die im Absatz 6 enthaltene Ergänzung 
erschien erforderlich, weil es sich bei einstweiligen 
Verfügungen vorwiegend um Eil- oder Notfälle 
handelt und der Vollzug einen Aufschub nicht 
duldet. 

Bei der Erörterung des Absatzes 2 Satz 3 wurde 
klargestellt, daß Anhörung lediglich in der Ge-
währung der Gelegenheit zur sachlichen Äuße-
rung besteht. Wird der Sachverhalt mitgeteilt und 
eine angemessene Frist zur Äußerung gesetzt, so 
gilt nach Fristablauf das rechtliche Gehör als ge-
währt. 

Zu Nr. 15: 

Die Herabsetzung der Frist des § 900 Abs. 2 
ZPO auf drei Jahre beruht auf Anregungen aus 
der Praxis. Sie war auch bereits im Entwurf einer 
neuen Zivilprozeßordnung aus dem Jahre 1931 
vorgesehen. 

§ 900 Abs. 4 ZPO, welcher bei Glaubhaftmachung 
einer alsbaldigen Schuldtilgung eine Vertagung 
des Offenbarungseidtermins zuläßt, entspricht 
sachlich der Regierungsvorlage. Der Ausschuß hat 
die Bestimmung jedoch ergänzt und zur Vermei-
dung unbegründeter Verfahrensverzögerungen die 
Ablehnung eines Vertagungsantrages für unan-
fechtbar erklärt. Dem gleichen Zweck dient die 
vom Ausschuß vorgenommene Ergänzung des Ab-
satzes 5 Satz 2. 

Zu Nr. 16: 

Die Ergänzung, die der Ausschuß in § 903 vor-
genommen hat, will den Schwierigkeiten begeg-
nen, die bei der Vollstreckung für den Gläubiger 
im Fall eines Wechsels der Erwerbsstelle durch 
den Schuldner entstehen. 

Zu Nr. 17: 

§ 915 Abs. 2 ZPO, der bei Befriedigung des 
Gläubigers eine Löschung im Schuldnerverzeichnis 
ermöglicht, mußte in seiner Fassung dem geän-
derten § 900 Abs. 2 angepaßt werden. Es ist außer-
dem eine sprachliche Ausbesserung vorgenommen. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über die Zwangs- 
versteigerung und die Zwangsverwaltung 

Die Eingangsworte sind aus redaktionellen 
Gründen neugefaßt. 

Zu Nrn. 1, 2: 

Die Regierungsvorlage sah die Einfügung eines 
§ 4a ZVG vor, welcher auch für den Schuldtitel 
anstelle der öffentlichen Zustellung eine Zustel-
lung an den Grundbuchbevollmächtigten (§ 5 ZVG) 
und hilfsweise die Bestellung eines Zustellungs-
bevollmächtigten zuließ. Die Wirkung der Zustel

-

lung sollte alsdann allerdings auf die beabsich-
tigte Zwangsversteigerung oder Zwangsverwal-
tung beschränkt sein. In Übereinstimmung mit 
dem Änderungsvorschlag des Bundesrates hat 
der Ausschuß von der Übernahme dieser Vor-
schrift abgesehen. Sie ist mit Rücksicht auf die 
Bedeutung der Zustellung des Schuldtitels sach-
lich nicht vertretbar. Grundsätzliche Bedenken 
bestehen auch gegen die Zulassung von Zustellun-
gen, die nur relative Wirkung haben. Die Vor-
schrift betrifft außerdem Maßnahmen, die vor dem 
Beginn des Verfahrens liegen, gehört systematisch 
also nicht in das Gesetz über die Zwangsverstei-
gerung und die Zwangsverwaltung, sondern in die 
Zivilprozeßordnung. Da der Ausschuß der in der 
Regierungsvorlage vorgesehenen Streichung des 
§ 11 der Vollstreckungsmaßnahmenverordnung 
vom 26. Mai 1933, welche inhaltlich dem vorge-
sehenen § 4a ZVG entsprach, zugestimmt hat, fällt 
diese Bestimmung ersatzlos weg. 

§ 6 Abs. 2 ZVG ist vom Ausschuß neugefaßt 
worden. Die bereits vom Bundesrat vorgeschla-
gene Neufassung soll erreichen, daß im Interesse 
einer Vereinfachung und Beschleunigung des Ver-
fahrens nach Anordnung der Versteigerung allge-
mein dann, wenn die Voraussetzungen einer öffent-
lichen Zustellung nach § 203 ZPO vorliegen, ein 
Zustellungsvertreter bestellt wird, insbesondere 
auch in den Fällen der undurchführbaren Aus-
landszustellung. 

Abgelehnt hat der Ausschuß die in  der  Regie-
rungsvorlage vorgesehene Änderung des § 8 ZVG, 
wonach auch für Anordnungs- und Beitrittszulas-
sungsbeschlüsse die §§ 4 bis 7 ZVG Geltung haben 
sollten. Anordnungs- und Beitrittszulassungsbe-
schlüsse sind derart wichtige und einschneidende 
Akte, daß für sie eine Zustellung durch Aufgabe 
zur Post oder an einen Zustellungsbevollmächtig-
ten bzw. Zustellungsvertreter im Sinne der §§ 4 
bis 7 ZVG nicht in Frage kommen kann. 

Zu Nr. 3: 

Die vom Ausschuß vorgenommene Ergänzung 
des § 10 Abs. 1 Nr. 3 dient der Klarstellung. Es 
erscheint zweckmäßig, Zweifel darüber auszu-
schließen, daß die angeführten Vorschriften des 
Gesetzes über den Lastenausgleich in Kraft 
bleiben. 

Zu Nr. 6: 

Die Regierungsvorlage sah eine Ergänzung des 
§ 15 ZVG vor. Danach sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen bei grobem Mißverhältnis zwi-
schen dem Betrag des Anspruches und dem 
Grundstückswert eine Aussetzung der Beschluß-
fassung über den Antrag auf Anordnung der 
Zwangsversteigerung zugelassen werden. Der Aus-
schuß hat die Übernahme der vorgeschlagenen Er-
gänzung des § 15 abgelehnt, weil eine ausrei-
chende Sicherung des Gläubigers gegen zwischen- 



zeitliche Verfügungen des Schuldners im Hinblick 
auf das Grundstück (Veräußerung oder Belastung) 
nicht gewährt werden kann. 

Der Bundesrat hatte sich gleichfalls gegen die 
in der Regierungsvorlage enthaltene Ergänzung 
des § 15 ZVG ausgesprochen. Er sah in der  Er-
gänzung auch eine unbegründete Ausweitung des 
Schuldnerschutzes. 

Zu Nr. 9: 
Die vom Ausschuß vorgenommene Änderung 

des § 30 ZVG, welcher die Einstellung des Ver-
fahrens auf Bewilligung des Gläubigers zum In-
halt hat, dient lediglich der Klarstellung. 

Zu Nr. 10: 

Im Rahmen der Erörterungen zu §§ 30a bis d 
ZVG hat sich der Ausschuß in Übereinstimmung 
mit der Regierungsvorlage für eine grundsätzliche 
Beibehaltung der Einstellungsmöglichkeit ohne 
Zustimmung des Gläubigers ausgesprochen. Er 
hat aber beschlossen, die lediglich im Interesse des 
Schuldners liegende Einstellung von einem Antrag 
des Schuldners abhängig zu machen und zur Ver-
meidung von Verfahrensverzögerungen den An-
trag nur innerhalb einer bestimmten Frist zuzu-
lassen. Demgemäß sind die Eingangsworte des 
§ 30a Abs. 1 durch Einfügung des Antragserfor-
dernisses ergänzt. Die Fristbestimmung ist in 
§ 3013 Abs. 1 aufgenommen. Der Fristbeginn setzt 
nach der geänderten Fassung dieser Vorschrift 
eine Rechtsbelehrung des  Schuldners voraus. Die 
Frist selbst ist als „Notfrist" bezeichnet. Daraus 
folgt, daß für den Fall einer Versäumung Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand unter den 
Voraussetzungen und nach Maßgabe der §§ 233 
bis 238 der Zivilprozeßordnung stattfindet. 
Der Ausschuß hat weiterhin beschlossen, die 

Einstellung des Verfahrens ohne Einwilligung des 
Gläubigers nur zuzulassen, wenn die Nichterfül-
lung der fälligen Verbindlichkeiten auf Umstän-
den beruht, die außerhalb der eigentlichen Wirt-
schaftssphäre des Schuldners liegen, und Aussicht 
besteht, daß durch die Einstellung die Versteige-
rung vermieden wird. Auf diesen Beschlüssen be-
ruht die weitere Fassungsänderung ides § 30a 
Abs. 1. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Ab-
sätze 2 und 3 des § 30a, welche eine kasuistische 
Aufzählung von Einstellungsvoraussetzungen ent-
halten, sind gestrichen, weil sie im Gegensatz zu 
den in der Neufassung des Absatzes 1 zum Aus-
druck gebrachten Voraussetzungen standen oder 
aber zufolge der neuen umfassenden Regelung im 
Absatz 1 entbehrlich waren. Infolge der Strei-
chung der Absätze 2 und 3 sind die Absätze 4 bis 7 
der Regierungsvorlage jetzt Absätze 2 bis 5 der 
Vorschrift geworden. 

Absatz 2 der Bestimmung (= Absatz 4 in der 
Fassung der Regierungsvorlage) ist vom Ausschuß 

neugefaßt, um eine stärkere Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Gläubigers zu 
gewährleisten. 

Die Änderung des Wortlauts des § 30c ZVG 
dient lediglich der Klarstellung. 

§ 30d Absatz 1 ZVG ist neugefaßt worden, um 
die Höchstdauer der Einstellung eines Verfahrens 
in jedem Falle auf ein Jahr zu begrenzen. 

§ 30d Abs. 2 der Regierungsvorlage, welcher 
eine Erstattung der durch das Verfahren der einst-
weiligen Einstellung entstandenen außergericht-
lichen Kosten ausschließen sollte, ist gestrichen 
worden. 

Der vom Ausschuß dem § 30d neu angefügte 
Absatz 2 soll für den Fall, daß eine erneute Ein-
stellung auf Grund des § 30d Abs. 1 erfolgt ist, 
eine nachfolgende Einstellung auch auf Grund des 
§ 765a der Zivilprozeßordnung ausschließen. 

Zu Nr. 11: 
§ 31 Abs. 3 ZVG ist in Übereinstimmung mit 

einem Änderungsvorschlag des Bundesrates ledig-
lich durch Klarstellung der Abhängigkeit des 
Fristbeginns von der erfolgten Belehrung des 
Gläubigers geändert worden. 

Zu Nr. 14: 
§ 43 Abs. 1 ZVG ist mit Rücksicht auf die Ab-

lehnung einer Ergänzung des § 15 neugefaßt. Die 
Vorschrift ist außerdem dem Wortlaut des § 41 
Abs. 2 ZVG angepaßt. 

Im § 44 Abs. 2 ist gleichfalls in Anpassung an 
die jetzige Fassung des § 41 Abs. 2 ZVG die Zahl 
„zwei" durch die Zahl „vier" ersetzt worden. 

Zu Nr. 14a: 
I. Die §§ 57c und 57d ZVG betreffen einen in 

der Regierungsvorlage nicht behandelten Aus-
schnitt aus dem Fragenkreis des Rechts der Bau-
kostenzuschüsse, dessen Regelung nach Ansicht des 
Ausschusses nicht weiter aufgeschoben werden 
konnte. Bekanntlich hat die Entwicklung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse dazu geführt, daß in 
erheblichem Umfang die Finanzierung von Bau-
vorhaben davon abhängt, daß die Wohnraum- oder 
Geschäftsraumsuchenden Finanzierungsbeiträge lei-
sten. Zwar hat zur Ordnung der sich hierbei er-
gebenden rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Bauherrn, idem Beitragleistenden und den Real-
kreditgebern das Wohnungseigentumsgesetz neue 
Rechtsformen zur Verfügung gestellt. Die Erfah-
rung hat aber gezeigt, daß ,gleichwohl in vielen 
Fällen nicht von den neuen Rechtsformen (Woh-
nungseigentum, Teileigentum, Dauerwohnrecht, 
Dauernutzungsrecht) Gebrauch gemacht wird, son-
dern die Finanzierungsbeiträge auf der Grund-
lage von Mietverhältnissen geleistet werden. In 



solchen Fällen können sich Schwierigkeiten unter 
zwei Gesichtspunkten ergeben: 

a) Soweit sich der Finanzierungsbeitrag des Mie-
ters als Vorausverfügung über den Mietzins 
darstellt, ist die Rechtsstellung des Beitrag

-

leistenden durch die Vorschriften der §§ 573, 
574, 1123, 1124 BGB, §§ 57, 148 ZVG, § 21 KO 
insofern gefährdet, als Vorausverfügungen ge-
genüber den Grundpfandgläubigern, einem 
Zwangs- oder Konkursverwalter sowie gegen-
über dem Erwerber oder Ersteher des Grund-
stücks nur in sehr beschränktem Umfange an-
erkannt werden. Die Frage, ob trotz der er-
wähnten Vorschriften im Falle eines Finan-
zierungsbeitrags die Vorausverfügungen wirk-
sam sind, war lange Zeit stark umstritten und 
ist zunächst auch in der Rechtsprechung nicht 
einheitlich beurteilt worden. Die Frage ist 
jedoch nunmehr durch eine bekannte Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes vom 6. Juni. 1952 
(BGHZ 6, 202) als im bejahenden Sinne geklärt 
anzusehen. Allerdings ist diese Entscheidung 
keineswegs unwidersprochen geblieben; na-
mentlich von seiten des Realkredits sind gegen 
sie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen 
erhebliche Bedenken vorgebracht worden. 

b) Mietverhältnisse, die unter Mieterschutz stehen, 
können auch von dem Ersteher eines Grund-
stücks, der in das Mietverhältnis eintritt, nicht 
gekündigt werden. Anders ist die Rechtslage 
bei Mietverhältnissen, die nicht unter Mieter-
schutz stehen. Nach § 57a ZVG kann der Er-
steher ein nicht unter Mieterschutz stehendes 
Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetz-
lichen Frist kündigen. Dieses außerordentliche 
Kündigungsrecht gibt dem Ersteher die Mög-
lichkeit, abweichend von dem Grundsatz, daß 
Kauf Miete nicht bricht, auch und gerade dann 
vorzeitig zu kündigen, wenn das Mietverhält-
nis auf bestimmte Zeit eingegangen ist.  Als 
Mietverhältnisse, die nicht unter Mieterschutz 
stehen, kommen in Betracht: Mietverhältnisse 
über frei finanzierte oder lediglich einkommen-
steuerbegünstigte Wohnräume im Sinne des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes, die gemäß § 31a 
MSchG vom Mieterschutz ausgenommen sind; 
ferner Miet- und Pachtverhältnisse über Ge-
schäftsräume, wobei allerdings bei Miet- und 
Pachtverhältnissen, die vor dem 1. Dezember 
1951 begründet worden sind, die Möglichkeit 
des Kündigungswiderrufs gemäß §§ 8 ff. des 
Geschäftsraummietengesetzes vom 25. Juni 1952 
(BGBl. I S. 338) besteht. Die durch § 1 der Ver-
ordnung über Ausnahmen vom Mieterschutz 
vom 27. November 1951 (BGBl. I  S. 926) vor-
gesehenen Ausnahmen können hier außer Be-
tracht bleiben, weil im Anwendungsbereich 
dieser Verordnung den Mietverhältnissen, in 
deren Rahmen ein Finanzierungsbeitrag gelei-
stet worden ist, der Mieterschutz erhalten wor-
den ist. 

II. Bei Mietverhältnissen, die nach den vor-
stehend dargelegten Vorschriften dem außerordent-
lichen Kündigungsrecht des Erstehers ausgesetzt 
sind, kann dieses Kündigungsrecht von dem Er-
steher auch dazu benutzt werden, um durch die 
Beendigung des Mietverhältnisses die in dem 
Finanzierungsbeitrag des Mieters liegende Voraus-
verfügung über den Mietzins gegenstandslos zu 
machen. Die Folge dieser Rechtslage ist, daß auf 
der einen Seite bei Mietverhältnissen, die unter 
Mieterschutz stehen, der Mieter nicht nur im Be-
stand seines Mietverhältnisses, sondern auch in 
bezug auf seinen Finanzierungsbeitrag geschützt 
ist, während auf der anderen Seite bei mieter-
schutzfreien Mietverhältnissen der Mieter zugleich 
der Gefahr des Verlustes seines Mietverhältnisses 
und der Gefahr des Verlustes seines Finanzie-
rungsbeitrags ausgesetzt ist. Entsprechendes gilt 
für Pachtverhältnisse. 

Eine so weitgehende Verschiedenheit der Rechts-
lage in Bezug auf mieterschutzfreie und auf unter 
Mieterschutz stehende Mietverhältnisse läßt sich 
nach Ansicht des Ausschusses nicht rechtfertigen. 
Sie wird auch von den Mietern, die häufig unter 
Rechtsunkenntnis oder Unkenntnis der tatsäch-
lichen Verhältnisse sich nicht über das Bestehen 
oder Nichtbestehen des Mieterschutzes im klaren 
sind, mit Recht als unbillig empfunden. Ander-
seits hat namentlich die Anerkennung von Vor-
ausverfügungen, die den Charakter eines Finan-
zierungsbeitrags zur Schaffung der gepachteten 
oder gemieteten Räume haben, Rückwirkungen 
auf den Realkredit. 

Die hiermit zusammenhängenden Fragen wer-
den noch weiterer eingehender Prüfung bedürfen. 
Ohne der Entscheidung dieser außerordentlich 
schwierigen Fragen vorzugreifen, ist es aber nach 
Ansicht des Ausschusses erforderlich, zunächst 
jedenfalls diejenigen Mieter, die einen erheblichen 
Beitrag zur Schaffung oder Instandsetzung der 
Mieträume geleistet haben, gegen eine Kündigung 
aus § 57a ZVG zu schützen. Durch den Kündi-
gungsschutz als solchen werden Belange des Real-
kredits nicht, jedenfalls nicht in erheblichem Maße, 
beeinträchtigt. In den Fällen des verlorenen Bau-
kostenzuschusses können deshalb ernstliche Be-
denken gegen die Gewährung eines Kündigungs-
schutzes nicht bestehen. Soweit Vorausverfügun-
gen in Frage stehen, wird über ihre Anerkennung, 
namentlich wenn sich aus der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes schädliche Rückwirkungen auf 
die Beleihung von Bauvorhaben ergeben sollten, 
vom Gesetzgeber zu entscheiden sein. Es erscheint 
aber unbillig, daß in einer zwar im Verhältnis 
zum gesamten Wohnungsbauvolumen geringen, 
absolut jedoch keineswegs unerheblichen Zahl von 
Fällen der Ersteher sich durch eine Kündigung 
aus § 57a ZVG eines Mietverhältnisses entledigen 
und auf diese Weise einer künftigen Entscheidung 
des Gesetzgebers über die Anerkennung der Vor-
ausverfügungen entziehen kann. 



Den Unbilligkeiten, die sich aus § 57a ZVG in 
Fällen eines Finanzierungsbeitrags des Mieters 
ergeben — mag es sich um einen verlorenen oder 
nicht verlorenen Baukostenzuschuß handeln — soll 
durch die in den §§ 57c, 57d enthaltene Regelung 
abgeholfen werden. 

Zu § 57c: 

I. Für die Gestaltung der Rechtsbeziehungen 
bei Finanzierungsbeiträgen der Mieter haben sich 
folgende typische Gestaltungsmöglichkeiten her-
ausgebildet: 

a) Der Mieter leistet einen Zuschuß, ohne daß 
dieser Zuschuß einen Einfluß auf die von dem 
Mieter zu zahlende Miete hat und ohne daß eine 
Verrechnung auf diese Miete in irgendeiner 
Weise vorgesehen wird. 

b) Im Hinblick auf einen von dem Mieter gelei-
steten Finanzierungsbeitrag wird die Miete von 
vornherein niedriger bemessen, als sie ohne den 
Beitrag bemessen worden wäre; eine Verrech-
nung auf die Miete im eigentlichen Sinne fin-
det aber nicht statt (Fall von RGZ 136, 407). 

c) Der Mieter entrichtet die Miete für eine be-
stimmte Zeit ganz oder teilweise im voraus. 

d) Der Mieter gewährt dem Vermieter ein Dar-
lehen, wobei die Rückzahlung in der 
geregelt wird, daß der Mieter jeweils bei Fäl-
ligwerden einer Mietzinsrate diese ganz oder 
teilweise mit seiner Darlehensforderung ver-
rechnet. 

Zu a) bis d): 

Nach dem Ergebnis der Rechtsprechung, wie es 
bisher vorliegt, sind gegenüber dem Ersteher Ver-
einbarungen der unter a) bis c) geschilderten Art 
wirksam, während die unter Buchstabe d) darge-
stellte Gestaltung den Anspruch des Erstehers auf 
den vollen Mietzins nicht berühren würde (BGHZ 
6, 202). 

II. § 57c knüpft an diese Gestaltungsmöglich-
keiten an und bestimmt, daß der Ersteher von sei-
nem Kündigungsrecht aus § 57a ZVG unter be-
stimmten Voraussetzungen und für eine bestimmte 
Zeit nicht Gebrauch machen kann. Er unterschei-
det dabei zwei Fälle: 

a) den Fall der Vorausentrichtung der Miete oder 
einer Verrechnung mit einem von dem Mieter 
geleisteten Beitrag: In diesem Falle ist das 
Kündigungsrecht des Erstehers für den Zeit-
raum ausgeschlossen, für den die Miete vor-
ausentrichtet oder die Verrechnung vorgesehen 
ist. Ob die Verfügung über den Mietzins dem 
Ersteher gegenüber wirksam ist oder nicht, ist 
hierbei ohne Bedeutung. Das Kündigungsrecht 
ist also für den genannten Zeitraum auch dann 
ausgeschlossen, wenn die Vorausverfügung 
oder Verrechnung bei Anwendung der in der 

Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze 
oder im Falle einer Änderung im Gesetz-
gebungswege unwirksam ist oder wäre; dies 
gilt insbesondere auch für den vorstehenden, 
unter I d) geschilderten Fall; ebenso kann 
das in der Rechtsprechung des RG wie-
derholt (RGZ 94/279, 127/116) aufgestellte Er-
fordernis, daß die Verfügung „in Gemäßheit 
des Mietvertrages" erfolgt sein müsse, außer 
Betracht bleiben; 

b) den Fall des sogenannten verlorenen Bau-
kostenzuschusses: Dieser Fall liegt nach der in 
Absatz 1 Nr. 2 gegebenen Begriffsbestimmung 
dann vor, wenn der Mieter oder ein Dritter zu-
gunsten des Mieters einen Beitrag von mehr 
als einer Jahresmiete geleistet oder erstattet 
hat und eine Vorausentrichtung der Miete oder 
eine Verrechnung mit der Miete nicht verein-
bart ist. Darauf, ob die Miete im Hinblick auf 
den Beitrag von vornherein niedriger bemes-
sen worden ist oder nicht, kommt es hierbei 
nicht an, so daß die oben unter I a) und I b) 
erörterten Fälle insoweit einander gleichge-
stellt werden. 

Zu a) und b): 

In den erwähnten Fällen ist das Kündigungs-
recht des Erstehers nicht schlechthin, sondern nur 
für einen näher bestimmten Zeitraum ausge-
schlossen, und zwar: 

aa) im Falle II a) für die Zeit, auf die sich die 
Vorausentrichtung oder Verrechnung erstreckt. 
Wäre also z. B. bei einem auf 30 Jahre ge-
schlossenen Mietverhältnis die Verrechnung 
nach 10 Jahren beendet, so könnte der Er-
steher 'bereits nach Ablauf dieser 10 Jahre von 
seinem Kündigungsrecht aus § 57a ZVG Ge-
brauch machen. 

bb) Im Falle II b), solange der Zuschuß „nicht als 
durch die Dauer des Vertrages getilgt anzu-
sehen ist" (wegen dieser Formulierung vgl. 
auch § 11 Abs. 2 Satz 2 des Geschäftsraum-
mietengesetzes), d. h., solange der Zuschuß 
nicht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
als abgeschrieben angesehen werden kann. Die 
hiernach in Betracht kommenden Zeiträume 
werden durch den folgenden Absatz 2 noch 
näher bestimmt, und zwar dahin, daß ein Zu-
schußbetrag in Höhe einer Jahresmiete oder, 
wenn die Miete ohne den Beitrag erheblich 
höher bemessen worden wäre, in Höhe der 
hiernach anzusetzenden Jahresmiete als durch 
eine Mietdauer von 4 Jahren getilgt anzu-
sehen ist; dabei sind wieder Obergrenzen ge-
setzt, indem das Kündigungsrecht in jedem Falle 
spätestens nach Ablauf von 12 Jahren seit der 
Überlassung der Mieträume oder, sofern die 

 vereinbarte Mietzeit kürzer ist, nach deren Ab-
lauf wieder eröffnet wird. Die Frage, ob die 
Miete im Hinblick auf den Beitrag des Mie- 



ters niedriger bemessen ist und welche Miete 
ohne den Beitrag vereinbart worden wäre, 
ist im Streitfalle durch die Gerichte zu ent-
scheiden; dabei werden vielfach schon die 
Vereinbarungen der Vertragsteile Anhalts-
punkte geben. Streitigkeiten hierüber werden 
im übrigen nur dann entstehen, wenn der 
Ersteher sich nicht mit den schematisch wir-
kenden Bestimmungen über den Zeitraum des 
Kündigungausschlusses glaubt abfinden zu 
können. 

Zu § 57d: 
Während der Ausschuß auf der einen Seite es 

für erforderlich gehalten hat, den Mietern den in 
§ 57c geregelten Schutz zu gewähren, hat er es 
auf der anderen Seite als notwendig angesehen, 
auch Vorschriften zum Schutz der Bieter und Er-
steher zu treffen, die durch die aus § 57c sich er-
gebenden Folgen beeinträchtigt werden können. 
Da die Höhe eines Gebotes sehr wohl dadurch be-
einflußt werden kann, ob Vorausverfügungen und 
Beschränkungen des Kündigungsrechts bestehen, 
ist in § 57d bestimmt, daß im Versteigerungsver-
fahren den Bietlustigen Klarheit über die Be-
schränkungen ihrer Rechtsstellung, wie sie sich 
aus § 57c ergeben, zu verschaffen ist. Im einzel-
nen ist in § 57d hierzu folgendes vorgesehen: 

Nach Absatz 1 hat das Vollstreckungsgericht die 
Mieter und Pächter zu einer Erklärung über die 
nach § 57c maßgeblichen Rechtsverhältnisse aufzu-
fordern. Daraus folgt, daß das Vollstreckungs-
gericht von Amts wegen zu ermitteln hat, ob und 
welche Mieter und Pächter des Grundstücks vor-
handen sind. Diese Pflichten obliegen dem Voll-
streckungsgericht jedoch nur dann, wenn nach 
Lage der Dinge das Kündigungsrecht aus § 57a 
nicht wegen bestehenden Mieterschutzes aus-
geschlossen ist und wenn mit Finanzierungsbei-
trägen im Sinne des § 57c gerechnet werden muß. 
Nach Absatz 2 hat das Vollstreckungsgericht von 

Amts wegen im Versteigerungstermin bekanntzu-
geben, ob und welche Erklärungen über die Finan-
zierungsbeiträge abgegeben worden sind. 

Absatz 3 regelt die Folgen in Fällen, in denen 
der Mieter oder Pächter keine oder eine unvoll-
ständige oder unrichtige Erklärung abgibt. Die 
Mieter oder Pächter verlieren hiernach in solchen 
Fällen den ihnen durch § 57c gewährten Schutz; 
eine Ausnahme gilt dann, wenn der Ersteher die 
Höhe der Beiträge gekannt hat oder wenn seine 
Unkenntnis der Verhältnisse ohne Einfluß auf die 
Höhe des von ihm abgegebenen Gebotes war. 
Gegen einen Mieter, dem die Aufforderung nach 
Absatz 1 nicht zugegangen ist, hat es bei dem 
Schutz aus § 57c sein Bewenden; der Umstand, 
daß in bezug auf dieses Mietverhältnis der Er-
steher durch die 'Bekanntgabe im Versteigerungs-
termin über die Verhältnisse nicht unterrichtet 
worden ist, ist ohne Einfluß auf den Bestand die-
ses Schutzes. 

Absatz 4 enthält Ergänzungsvorschriften ver-
fahrensrechtlicher Art. 

Zu Nr. 15: 

Der Ausschuß hat beschlossen, in § 74a Abs. 5 
ZVG zum Zwecke der Verdeutlichung das Wort 
„Grundstückswert" durch den Zusatz „(Verkehrs-
wert)" zu ergänzen und gegen die Festsetzung des 
Grundstückswertes mit Rücksicht auf die Bedeu-
tung der Festsetzung im Hinblick auf die Mög-
lichkeit einer Versagung des Zuschlags nach § 74a 
oder § 85 Abs. 1 und die angenommene Befriedi-
gung des Erstehers nach Maßgabe des § 114a die 
Beschwerde zuzulassen. Auf diesen Beschlüssen 
beruht die Änderung der Fassung des Absatzes 5. 

Zu Nr. 19: 
Aus sprachlichen Gründen ist das Wort „not-

wendigsten" durch das Wort „notwendigen" er-
setzt. 

Zu Nr. 20: 

Im § 150a ZVG ist das Wort „Antragsteller" 
zum Zwecke der Klarstellung durch das Wort 
„Beteiligte" ersetzt. Außerdem ist ein in der 
Regierungsvorlage enthaltener Druckfehler be-
richtigt. 
Im § 150c Abs. 2 ist lediglich der gleiche Druck-

fehler beseitigt. 
Im § 150e ist aus sprachlichen Gründen das 

Wort „notwendigsten" durch das Wort „notwen-
digen" ersetzt. 

Zu Nr. 21: 
Der Ausschuß hat die in der Regierungsvorlage 

vorgesehene Bestimmung des § 153a ZVG für sach-
lich nicht gerechtfertigt gehalten und die Vorschriftt 
gestrichen. Die Belastung des Gläubigers mit den 
Kosten der Zwangsvollstreckung erscheint in kei-
nem der in dieser Vorschrift genannten Fälle 
gerechtfertigt. Da der jetzt geltende § 12a der 
Vollstreckungsmaßnahmenverordnung vom 26. Mai 
1933, der den gleichen Inhalt hat, im Rahmen des 
Artikels 4 aufgehoben wird, fällt die vorgesehene 
Bestimmung ersatzlos weg. Das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat gegen die Streichung der Bestimmung Ein-
wendungen nicht erhoben. 

Zu Nr. 24: 
Der Ausschuß hat die in der Regierungsvorlage 

vorgesehene Zulassung der Nutzung eines einge-
tragenen Schiffes für den Fall einer einstweiligen 
Einstellung des Verfahrens übernommen, durch 
Änderung der Vorschrift aber zum Ausdruck ge-
bracht, daß eine Nutzung durch den Treuhänder 
nur im Namen des Schuldners zulässig ist. Die 
Vorschrift ist außerdem durch Aufnahme einer 



Bestimmung über die Verwendung der Nutzungen 
in Anpassung an die für die Zwangsverwaltung 
geltenden Regeln ergänzt worden. 

Zu Nr. 26: 

Der Ausschuß hat die in der Regierungsvorlage 
vorgesehene Einordnung des § 9a der Vollstrek-
kungsmaßnahmenverordnung vom 26. Mai 1933, wo-
nach auch für die Auseinandersetzungsversteige-
rung eine einstweilige Einstellung des Verfahrens 
zulässig ist, übernommen. Absatz 3 Satz 1 ist 
jedoch in Anpassung an § 30d Abs 1 dahingehend 
geändert, daß nur eine einmalige Wiederholung 
der Einstellung zugelassen wird. Absatz 3 in der 
Fassung der Regierungsvorlage ist außerdem, da 
er nur für § 180 Abs. 2 Bedeutung hat, in Ab-
satz 2 eingefügt. 

Artikel 4 

Artikel 4 enthält den Katalog der aufzu-
hebenden Bestimmungen. In ihm sind Artikel 2 
des Entwurfs eines Ersten und Artikel 4 des Ent-
wurfs eines Zweiten Gesetzes über Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung nach 
der Regierungsvorlage zusammengefaßt. Neu auf-
genommen sind 

1. Nr. 2 betreffend die Aufhebung des § 15 Nr. 3 
des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßord-
nung. Die Notwendigkeit der Aufhebung ergab 
sich aus der Einbeziehung der Länder, Ge-
meindeverbände und Gemeinden in die Be-
stimmung des § 882a ZPO; 

2. Nr. 17, welche die Aufhebung der Gebotever-
ordnung vom 30. Juni 1941 zum Inhalt hat. 
Di e  Geboteverordnung hat durch die VO PR 
Nr. 75/52 vom 28. November 1952 ihre Bedeu-
tung für bebaute Grundstücke unter Einschluß 
von Trümmergrundstücken bereits verloren. Sie 
gilt also nur noch für unbebaute Grundstücke. 
Mit dem Wesen einer echten Versteigerung ist 
eine Beschränkung der Höhe der Gebote unver-
einbar. Eine solche Beschränkung macht auch 
eine Auswahl unter mehreren Bietern durch 
das Gericht erforderlich. Diese Auswahl führt 
notwendig zu Unzuträglichkeiten. Die Gebote-
verordnung hat den Versuch gemacht, durch 
eine komplizierte Regelung diesen Unzuträg-
lichkeiten vorzubeugen. Das konnte ihr nur in 
ungenügender Weise gelingen. Es erscheint 
nicht gerechtfertigt, die komplizierte und trotz-
dem unvollkommene Regelung der Verordnung 
aufrechtzuerhalten. Sie ist auch entbehrlich. 
Für landwirtschaftliche Grundstücke gelten 
nämlich noch Sondervorschriften, wonach die 
Abgabe von Geboten genehmigungspflichtig 
ist und im Wege der Auflage eine Bietungs-
grenze bestimmt werden kann. Die sonstigen 
noch den Preisstopp unterfallenden Grundstücke 

sind selten Gegenstand einer Versteigerung. 
Daß diese Grundstücksversteigerungen noch 
einen Einfluß auf die allgemeine Preisbildung 
haben könnten, erscheint ausgeschlossen. 

3. Nr. 28 betreffend die Aufhebung des § 112 
Abs. 2 des Gesetzes über den Lastenausgleich. 
Es erschien dem Ausschuß sachlich nicht ge-
rechtfertigt, wiederkehrenden Leistungen, die 
zur allmählichen Tilgung einer Abgabeschuld 
als Zuschlag zu den Zinsen zu entrichten sind, 
ein über den allgemeinen Rahmen des § 10 
Abs. 1 Nr. 3 hinausgehendes Vorrecht zu be-
lassen. 

Artikel 4 Nr. 7 der Regierungsvorlage zum Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes über Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Zwangsvollstreckung sah die Auf-
hebung des Gesetzes über die Pfändung von Miet-
und Pachtzinsforderungen wegen Ansprüchen aus 
öffentlichen Grundstückslasten vom 9. März 1934 
vor. Der Ausschuß hat die Aufhebung dieses Ge-
setzes abgelehnt. Dem Gesetz, welches die vor 
seinem Erlaß bestehende Rechtsunsicherheit auf 
dem einschlägigen Gebiet beseitigt hat, kommt 
auch heute noch erhebliche praktische Bedeutung 
zu. Eine Einordnung des Gesetzes in die Zivil-
prozeßordnung oder das Gesetz über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung ist schon 
aus gesetzestechnischen Gründen kaum möglich 
und unzweckmäßig. 

Artikel 6 

Die Übergangsvorschriften sind eingehender ge-
faßt. Von dem Grundsatz, daß Zwangsvollstrek-
kungsmaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes begonnen haben, nach den bisherigen 
Vorschriften durchgeführt werden, sind die aus 
den Absätzen 2-4 ersichtlichen Ausnahmen ge-
macht. 

Artikel 7 

Die Vorschrift ist nur sprachlich und redaktio-
nell, nicht aber in sachlicher Beziehung geändert 
worden. 

Artikel 9 

Der Ausschuß hält es auf Grund eines Vor-
schlages des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten für angezeigt, im 
Rahmen dieses Gesetzes das Gesetz zur Abwick-
lung der landwirtschaftlichen Entschuldung vom 
25. März 1952 (BGBl. I S. 203) durch Einfügen eines 
§ 5a zu ergänzen. Nach der neuen Vorschrift verliert 
bei der Veräußerung eines Entschuldungsbetriebes 
im Wege der Zwangsversteigerung der Entschul-
dungsvermerk mit der Rechtskraft des Zuschlags-
beschlusses seine Wirkung. Die Vorschrift ent- 



spricht dem Zweckgedanken des Abwicklungsge-
setzes, die landwirtschaftliche Entschuldung mög-
lichst bald endgültig zum Abschluß zu bringen. 
Sie erscheint sachlich auch begründet, weil der 
Entschuldungsvermerk allgemein lediglich noch die 
Bedeutung einer Voraussetzung für die Verpflich-
tung des Eigentümers zur Leistung einer Opfer-
ausgleichsabgabe hat, die Festsetzung einer Opfer-
ausgleichsabgabe nach Durchführung einer Zwangs-
versteigerung aber nicht mehr gerechtfertigt ist. 

Artikel 10 

Der geänderte Wortlaut entspricht der jetzt 
üblichen Fassung der Berlin-Klausel. 

Dr. Leuze 
Berichterstatter 

II. Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

dem Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung in der 
aus der nachstehenden Zusammenstellung er-
sichtlichen Fassung zuzustimmen. 

Bonn, den 12. Juni 1953 

Der Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht 

Dr. Laforet 
Vorsitzender 

Dr. Leuze 
Berichterstatter 



Zusammenstellung 

des 

Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung 

- Nr. 3284 der Drucksachen - 

und des 

Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 

über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung 

- Nr. 3668 der Drucksachen - 

mit den Beschlüssen des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht 

(23. Ausschuß) 

Entwurf 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach §  7 7 6 wird d i e folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„§ 7 7 6 a  

(1) Auf Antrag des Schuldners kann 
das Vollstreckungsgericht jede Maß-
nahme der Zwangsvollstreckung ganz 
oder teilweise aufheben, untersagen 
oder einstweilen einstellen, wenn die 
Maßnahme auch unter Berück

-Sichtigung eines berech-
tigt en  Schutzbedürfnisses des Gläu-
bigers eine Härte bedeutet, die mit den 
guten Sitten nicht vereinbar ist. 
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Entwurf eines Gesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiete der 

Zwangsvollstreckung 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach §  765 wird folgende Vorschrift ein-
gefügt: 

„§ 765 a 

(1) Auf Antrag des Schuldners kann 
das Vollstreckungsgericht eine Maß-
nahme der Zwangsvollstreckung ganz 
oder teilweise aufheben, untersagen 
oder einstweilen einstellen, wenn die 
Maßnahme unter voller Würdigung 
des Schutzbedürfnisses des Gläubigers 
wegen ganz besonderer Umstände eine 
Härte bedeutet, die mit den guten 
Sitten nicht vereinbar ist. 
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(2) Eine Maßnahme zur Erwirkung 
der Herausgabe von Sachen kann der 
Gerichtsvollzieher bis zur Entscheidung 
des Vollstreckungsgerichts, jedoch nicht 
länger als eine Woche, aufschieben, 
wenn ihm die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 glaubhaft gemacht werden und 
dem Schuldner die rechtzeitige Anru-
fung des Vollstreckungsgerichts nicht 
möglich war. 

(3) Das Vollstreckungsgericht hebt 
seinen Beschluß auf Antrag auf oder 
ändert ihn, wenn dies mit Rücksicht 
auf eine Änderung der Sachlage gebo-
ten ist." 

2. In § 788 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) Die Kosten eines Verfahrens 
nach den §§ 7 7 6 a, 811 a, 811 b, 
813 a, 851 a und 851 b kann das Ge-
richt ganz oder teilweise dem Gläubi-
ger auferlegen, wenn dies der Billigkeit 
entspricht." 

3. § 807 erhält die folgende Fassung: 

„§ 807 
(1) Hat die Pfändung zu einer voll-

ständigen Befriedigung des Gläubigers 
nicht geführt oder macht dieser glaub-
haft, daß er durch Pfändung seine Be-
friedigung nicht vollständig erlangen 
könne, so ist der Schuldner auf Antrag 
verpflichtet, ein Verzeichnis seines Ver-
mögens vorzulegen und für seine For-
derungen den Grund und die Beweis-
mittel zu bezeichnen. Aus dem Ver-
mögensverzeichnis müssen auch ersicht-
lich sein: 

1. die im letzten Jahre vorgenommenen 
entgeltlichen Veräußerungen des 
Schuldners an seinen Ehegatten, vor 
oder während der Ehe, an seine oder 
seines Ehegatten Verwandte in auf

-

oder absteigender Linie, an seine 
oder seines Ehegatten voll- oder halb- 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(3 a) Die Aufhebung von Vollstrek-
kungsmaßregeln erfolgt in den Fällen 
der Absätze 1 und 3 erst nach Rechts-
kraft des Beschlusses." 

2. In § 788 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) Die Kosten eines Verfahrens 
nach den §§  765 a, 811 a, 811 b, 813 a, 
851 a und 851 b kann das Gericht ganz 
oder teilweise dem Gläubiger auf-
erlegen, wenn dies aus besonderen, in 
dem Verhalten des Gläubigers liegen-
den Gründen der Billigkeit ent-
spricht." 

3. § 807 erhält die folgende Fassung: 

„s 807 
(1) Hat die Pfändung zu einer voll-

ständigen Befriedigung des Gläubigers 
nicht geführt oder macht dieser glaub-
haft, daß er durch Pfändung seine Be-
friedigung nicht vollständig erlangen 
könne, so ist der Schuldner auf Antrag 
verpflichtet, ein Verzeichnis seines Ver-
mögens vorzulegen und für seine For-
derungen den Grund und die Beweis-
mittel zu bezeichnen. Aus dem Ver-
mögensverzeichnis müssen auch er-
sichtlich sein: 

1. die im letzten Jahre vor dem ersten 
zur Eidesleistung anberaumten Ter-
min vorgenommenen entgeltlichen 
Veräußerungen des Schuldners an 
seinen Ehegatten, vor oder während 
der Ehe, an seine oder seines Ehe-
gatten Verwandte in auf- oder ab- 
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bärtige Geschwister oder an den Ehe

-

gatten einer dieser Personen; 

2. die im letzten Jahre von dem Schuld-
ner vorgenommenen unentgeltlichen 
Verfügungen, sofern sie nicht ge-
bräuchliche Gelegenheitsgeschenke 
zum Gegenstand hatten; 

3. die in den letzten zwei Jahren von 
dem Schuldner vorgenommenen un-
entgeltlichen Verfügungen zugunsten 
seines Ehegatten. 

(2) Der Schuldner hat den Offen-
barungseid dahin zu leisten, daß er die 
von ihm verlangten Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen richtig 
und vollständig gemacht habe." 

4. § 811 Nr. 1, 3, 4 und 8 erhalten die 
folgende Fassung: 
a) „1. die dem persönlichen Gebrauch 

oder dem Haushalt dienenden Sachen, 
insbesondere Kleidungsstücke, Wäsche, 
Betten, Haus- und Küchengeräte. so-
weit der Schuldner ihrer zu einer sei-
ner Berufstätigkeit und seiner Ver-
schuldung angemessenen, bescheidenen 
Lebens- und Haushaltsführung bedarf; 
ferner Gartenhäuser, Wohnlauben und 
ähnliche Wohnzwecken dienende Ein-
richtungen, die der Zwangsvollstrek-
kung in das bewegliche Vermögen un

-

unterliegen und deren der Schuldner 
oder seine Familie zur ständigen Unter-
kunft bedarf;" 
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steigender Linie, an seine oder 
seines Ehegatten voll- oder halb-
bürtige Geschwister oder an den 
Ehegatten einer dieser Personen; 

2. die im letzten Jahre vor dem ersten 
zur Eidesleistung anberaumten Ter-
min von dem Schuldner vorgenom-
menen unentgeltlichen Verfügun-
gen, sofern sie nicht gebräuchliche 
Gelegenheitsgeschenke zum Gegen-
stand hatten; 

3. die in den letzten zwei Jahren vor 
dem ersten zur Eidesleistung an-
beraumten Termin von dem Schuld-
ner vorgenommenen unentgeltlichen 
Verfügungen zugunsten seines Ehe-
gatten. 

(2) unverändert 

4. § 811 Nr. 1, 2, 3, 4 und 8 erhalten fol-
gende Fassung: 
a) „1. die dem persönlichen Gebrauch 

oder dem Haushalt dienenden Sachen, 
i n sbesondere Kleidungsstücke, Wäsche, 
Berten, Haus- und Küchengeräte, so-

weit der Schuldner ihrer zu einer 
seiner Berufstätigkeit und seiner Ver-

schuldung angemessenen, bescheidenen 
Lebens- und Haushaltsführung be-

darf; ferner Gartenhäuser, Wohn-
lauben und ähnliche Wohnzwecken 
dienende Einrichtungen, die der 
Zwangsvollstreckung in das beweg-
liche Vermögen unterliegen und deren 
der Schuldner oder seine Familie zur 
ständigen Unterkunft bedarf;" 
aa) „2. die für den Schuldner, seine 

Familie und seine Haus-
angehörigen, die ihm im Haus-
halt helfen, auf vier Wochen 
erforderlichen Nahrungs-, 
Feuerungs- und Beleuchtungs-
mittel oder, soweit für diesen 
Zeitraum solche Vorräte nicht 
vorhanden und ihre Beschaf-
fung auf anderem Wege nicht 
gesichert ist, der zur Be-
schaffung erforderliche Geld-
betrag;" 
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b) „3. Kleintiere in beschränkter Zahl 
sowie eine Milchkuh oder nach Wahl 
des Schuldners statt einer solchen zwei 
Schweine oder zwei Ziegen oder 
zwei Schafe, wenn diese Tiere für die 
Ernährung des Schuldners, seiner Fami-
lie oder Hausangehörigen, die ihm im 
Haushalt, in der Landwirtschaft oder 
im Gewerbe helfen, erforderlich sind; 
ferner die zur Fütterung und zur Streu 
auf vier Wochen erforderlichen Vor-
räte oder, soweit solche Vorräte nicht 
vorhanden sind und ihre Beschaffung 
für diesen Zeitraum auf anderem 
Wege nicht gesichert ist, der zu ihrer 
Beschaffung erforderliche Geldbetrag;" 

c) „4. bei Personen, die Landwirtschaft 
betreiben, das zum Wirtschaftsbetrieb 
erforderliche Gerät und Vieh nebst 
dem nötigen Dünger sowie die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit 
sie zur Sicherung des Unterhalts des 
Schuldners, seiner Familie und seiner 
Arbeitnehmer oder zur Fortführung 
der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte-
erforderlich sind;" 

d) „8. bei Personen, die wiederkehrende 
Einkünfte der in den §§ 850 bis 850 b 
bezeichneten Art beziehen, ein Geld-
betrag, der dem der Pfändung nicht 
unterworfenen Teil der Einkünfte für 
die Zeit von der Pfändung bis zu dem 
nächsten Zahlungstermin entspricht;". 

5. Nach § 811 Nr. 4 wird die folgende Vor-
schrift eingefügt: 

„4 a. bei Arbeitnehmern in landwirt-
schaftlichen Betrieben die ihnen als Ver-
gütung gelieferten Naturalien, soweit 
der Schuldner ihrer zu seinem und 
seiner Familie Unterhalt bedarf;". 

Nach § 811 Nr. 13 wird die folgende Vor-
schrift eingefügt: 

„ (4. nicht zur Veräußerung bestimmte 
Hunde, deren Wert 3 0 0 Deutsche 
Mark nicht übersteigt." 

7: Nach § 811 werden die folgenden Vor

-

schriften eingefügt: 
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b) „3. Kleintiere in beschränkter Zahl 
sowie eine Milchkuh oder nach Wahl 
des Schuldners statt einer solchen ins-
gesamt zwei Schweine, Ziegen oder 
Schafe, wenn diese Tiere für die Er-
nährung des Schuldners, seiner Familie 
oder Hausangehörigen, die ihm im 
Haushalt, in der Landwirtschaft oder 
im Gewerbe helfen, erforderlich sind; 
ferner die zur Fütterung und zur 
Streu auf vier Wochen erforderlichen 
Vorräte oder, soweit solche Vorräte 
nicht vorhanden sind und ihre Be-
schaffung für diesen Zeitraum auf an-
derem Wege nicht gesichert ist, der zu 
ihrer Beschaffung erforderliche Geld-
betrag;" 

c) „4. bei Personen, die Landwirtschaft 
betreiben, das zum Wirtschaftsbetrieb 
erforderliche Gerät und Vieh nebst 
dem nötigen Dünger sowie die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie 
zur Sicherung des Unterhalts des 
Schuldners, seiner Familie und seiner 
Arbeitnehmer oder zur Fortführung 
der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte 
gleicher oder ähnlicher Erzeugnisse 
erforderlich sind;" 

d) unverändert 

5. unverändert 

6. Nach § 811 Nr. 13 wird die folgende Vor-
schrift eingefügt: 

„14. nicht zur Veräußerung bestimmte 
Hunde, deren Wert 200 Deutsche 
Mark nicht übersteigt." 

7. Nach § 811 werden die folgenden Vor-
schriften eingefügt: 
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„§ 811 a 
(1) Die Pfändung einer nach § 811 

Nr. 1, 5 und 6 unpfändbaren Sache 
kann zugelassen werden, wenn der Gläu-
biger dem Schuldner vor der Wegnahme 
der Sache ein Ersatzstück, das dem ge-
schützten Verwendungszweck genügt, 
oder den zur Beschaffung eines solchen 
Ersatzstückes erforderlichen Geldbetrag 
überläßt; ist dem Gläubiger die recht-
zeitige Ersatzbeschaffung nicht möglich 
oder nicht zuzumuten, so kann die 
Pfändung mit der Maßgabe zugelassen 
werden, daß dem Schuldner der zur 
Ersatzbeschaffung erforderliche Geld-
betrag aus dem Vollstreckungserlös 
überlassen wird (Austauschpfändung). 

(2) Über die Zulässigkeit der Aus-
tauschpfändung entscheidet das Voll-
streckungsgericht auf Antrag des Gläu-
bigers durch Beschluß. Das Gericht soll 
die Austauschpfändung nur zulassen, 
wenn sie nach Lage der Verhältnisse 
angemessen ist, insbesondere wenn zu 
erwarten ist, daß der Vollstreckungs-
erlös den Wert des Ersatzstückes er-
heblich übersteigen werde. Das Gericht 
setzt den Wert eines vom Gläubiger 
angebotenen Ersatzstückes oder den zur 
Ersatzbeschaffung erforderlichen Be-
trag fest. Bei der Austauschpfändung 
nach Absatz 1 Halbsatz 1 ist der fest-
gesetzte Betrag dem Gläubiger aus dem 
Vollstreckungserlös zu erstatten; er ge-
hört zu den Kosten der Zwangsvoll-
streckung. 
(3) Der dem Schuldner überlassene 

Geldbetrag ist unpfändbar. 
(4) Bei der Austauschpfändung nach 

Absatz 1 Halbsatz 2 ist die Wegnahme 
der gepfändeten Sache erst mit der 
Rechtskraft des Zulassungsbeschlusses 
zulässig. 

§ 811 b 
(1) Ohne vorgängige Entscheidung 

des Gerichts ist die Austauschpfän-
dung  (§ 811a Abs. 1) nach  Maß

-

gabe der folgenden Vor-
schriften zulässig: 
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„§ 811 a 
(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Bei der Austauschpfändung nach 
Absatz 1 Halbsatz 2 ist die Wegnahme 
der gepfändeten Sache erst nach 
Rechtskraft des Zulassungsbeschlusses 
zulässig. 

§ 811 b 
(1) Ohne vorgängige Entscheidung 

des Gerichts ist eine vorläufige Aus-
tauschpfändung zulässig, wenn eine 
Zulassung durch das Gericht zu er-
warten ist. Der Gerichtsvollzieher soll 
die Austauschpfändung nur vorneh-
men, wenn zu erwarten ist, daß der 
Vollstreckungserlös den Wert des Er-
satzstückes erheblich übersteigen wird. 
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(2) Der Gläubiger hat das Ersatz-
stück oder den zu seiner Beschaffung 
erforderlichen Geldbetrag dem Ge-
richtsvollzieher zur Übergabe an den 
Schuldner auszuliefern oder glaubhaft 
zu machen, daß eine Ersatzbeschaffung 
ihm nicht möglich oder nicht zuzumu-
ten ist. Der Gerichtsvollzieher soll die 
Austauschpfändung nicht vorneh-
men, wenn zu erwarten ist, daß der 
Vollstreckungserlös den Wert des Er-
satzstückes erheblich übersteigen 
werde. 

(3) Die Pfändung ist aufzuheben, 
wenn der Gläubiger nicht binnen einer 
Frist von zwei Wochen nach Benach-
richtigung von der Pfändung einen An-
trag nach § 811 a Abs. 2 bei dem Voll-
streckungsgericht gestellt hat oder wenn 
ein solcher Antrag rechtskräftig zurück-
gewiesen ist. 

(4) Bei der Benachrichtigung ist dem 
Gläubiger unter Hinweis auf die An-
tragsfrist und die Folgen ihrer Versäu-
mung mitzuteilen, daß die Pfändung 
als Austauschpfändung erfolgt ist. 

(5) § 811 a Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 811 c 

Ist zu erwarten, daß eine Sache dem-
nächst pfändbar wird, so kann sie ge-
pfändet werden, ist aber im Gewahr-
sam des Schuldners zu belassen. Die 
Vollstreckung darf erst fortgesetzt 
werden, wenn die Pfändbarkeit 
der Sache eingetreten ist." 

8. § 813 enthält die folgende Fassung: 

„§ 813 
(1) Die gepfändeten Sachen sollen 

bei der Pfändung auf ihren gewöhn-
lichen Verkaufswert geschätzt werden. 
Die Schätzung des Wertes von Kost-
barkeiten soll einem Sachverständigen 

übertragen werden. In anderen Fällen 
kann das Vollstreckungsgericht auf An- 
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(2) Die Pfändung ist aufzuheben, 
wenn der Gläubiger nicht binnen einer 
Frist von zwei Wochen nach Benach-
richtigung von der Pfändung einen 
Antrag nach § 811 a Abs. 2 bei dem 
Vollstreckungsgericht gestellt hat oder 
wenn ein solcher Antrag rechtskräftig 
zurückgewiesen ist. 

(3) Bei der Benachrichtigung ist dem 
Gläubiger unter Hinweis auf die An-
tragsfrist und die Folgen ihrer Ver-
säumung mitzuteilen, daß die Pfän-
dung  als Austauschpfändung er-
folgt ist. 

(4) Die Übergabe des Ersatzstückes 
oder des zu seiner Beschaffung erfor-
derlichen Geldbetrages an den Schuld-
ner und die Fortsetzung der Zwangs-
vollstreckung erfolgen erst nach Erlaß 
des Beschlusses gemäß § 811 a Abs. 2 
auf Anweisung des Gläubigers. § 811 a 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(5) entfällt 

§ 811 c 
(1) Ist zu erwarten, daß eine Sache 

demnächst pfändbar wird, so kann sie 
gepfändet werden, ist aber im Ge-
wahrsam des Schuldners zu belassen. 
Die Vollstreckung darf erst fortgesetzt 
werden, wenn die Sache pfändbar ge-
worden ist. 

(2) Die Pfändung ist aufzuheben, 
wenn die Sache nicht binnen eines 
Jahres pfändbar geworden ist." 

8. unverändert 
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trag des Gläubigers oder des Schuld-
ners die Schätzung durch einen Sach-
verständigen anordnen. 
(2) Ist die Schätzung des Wertes bei 

der Pfändung nicht möglich, so soll sie 
unverzüglich nachgeholt und ihr Ergeb-
nis nachträglich in der Niederschrift 
über die Pfändung vermerkt werden. 

(3) Zur Pfändung von Früchten, die 
von dem Boden noch nicht getrennt 
sind, und zur Pfändung von Gegen-
ständen der in § 811 Nr. 4 bezeichne-
ten Art bei Personen, die Landwirt-
schaft betreiben, soll ein landwirt-
schaftlicher Sachverständiger zugezogen 
werden, sofern anzunehmen ist, daß 
der Wert der zu pfändenden Gegen-
stände den Betrag von 1000 Deutsche 
Mark übersteigt. 

(4) Die Landesjustizverwaltung kann 
bestimmen, daß auch in anderen Fallen 

 ein Sachverständiger zugezogen werden 
soll." 

9. Nach § 813 wird die folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„§ 813 a 
(1) Das Vollstreckungsgericht kann 

auf Antrag des Schuldners die Verwer-
tung gepfändeter Sachen unter Anord-
nung von Zahlungsfristen zeitweilig 
aussetzen, wenn dies nach der Persön-
lichkeit und den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Schuldners sowie nach 
der Art der Schuld angemessen er-
scheint und nicht überwiegende Belange 
des Gläubigers entgegenstehen. 

(2) Wird der Antrag nach Absatz I  
nicht binnen einer Frist von zwei Wo-
chen nach der Pfändung gestellt, so ist 
er ohne sachliche Prüfung zurückzu-
weisen, wenn das Vollstreckungsgericht 
der Überzeugung ist, daß der Schuld-
ner den Antrag in der Absicht der Ver-
schleppung oder aus grober Nachlässig-
keit nicht früher gestellt hat. 

(3) Anordnungen nach Absatz 1 kön-
nen mehrmals ergehen und, soweit es 
nach Lage der Verhältnisse, insbeson-
dere wegen nicht ordnungsmäßiger Er-
füllung der Zahlungsauflagen, geboten 
ist, auf Antrag aufgehoben oder abge-
ändert werden. 
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9. Nach § 813 wird die folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„§ 813 a 
(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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(4) Die Verwertung darf durch An-
ordnungen nach Absatz 1 und Absatz 3 
nicht länger als insgesamt ein Jahr nach 
der Pfändung hinausgeschoben werden. 

(5) Vor den in Absatz 1 und in Ab-
satz 3 bezeichneten Entscheidungen 
soll soweit dies ohne erhebliche Ver-
zögerung möglich ist, der Gegner 
gehört werden. Die für die Ent-
scheidung wesentlichen tatsächlichen 
Verhältnisse sind glaubhaft zu machen. 
Das Gericht soll in geeigneten Fällen 
auf eine gütliche Abwicklung der Ver-
bindlichkeiten hinwirken und kann 
hierzu eine mündliche Verhandlung 
anordnen. Die Entscheidungen nach 
den Absätzen 1, 2 und 3 sind unan-
fechtbar." 

10. Nach 5 817 wird die folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„s 817 a 
(1) Der Zuschlag darf nur auf ein 

Gebot erteilt werden, das mindestens 
die Hälfte des gewöhnlichen Verkaufs-
wertes der Sache erreicht (Mindestge-
bot). Der gewöhnliche Verkaufswert 
und das Mindestgebot sollen bei dem 
Ausbieten bekanntgegeben werden. 

(2) Wird der Zuschlag nicht erteilt, 
weil ein das Mindestgebot erreichendes 
Gebot nicht abgegeben ist, so bleibt das 
Pfandrecht des Gläubigers bestehen. Er 
kann jederzeit die Anberaumung eines 
neuen Versteigerungstermins oder die 
Anordnung anderweitiger Verwertung 
der gepfändeten Sache nach § 825 be-
antragen. Wird die anderweitige Ver

-

wertung angeordnet, so gilt Absatz 1 
entsprechend. 

(3) Gold- und Silbersachen dürfen 
auch nicht unter ihrem Gold- oder Sil-
berwert zugeschlagen werden. Wird ein 
den Zuschlag gestattendes Gebot nicht 
abgegeben, so kann der Gerichtsvoll-
zieher den Verkauf aus freier Hand zu 
dem Preise bewirken, der den Gold-
oder Silberwert erreicht, jedoch nicht 
unter der Hälfte des gewöhnlichen 
Verkaufswertes." 
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(4) unverändert 

(5) Vor den in Absatz 1 und in Ab-
satz 3 bezeichneten Entscheidungen 
ist, soweit dies ohne erhebliche Ver-
zögerung möglich ist, ist der Gegner 
zu hören! Die für die Entscheidung 
wesentlichen tatsächlichen Verhältnisse 
sind glaubhaft zu machen. Das Gericht 
soll in geeigneten Fällen auf eine güt-
liche Abwicklung der Verbindlich-
keiten hinwirken und kann hierzu 
eine mündliche Verhandlung anord-
nen. Die Entscheidungen nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 3 sind unanfechtbar." 

(6) In Wechselsachen findet eine 
Aussetzung der Verwertung gepfän-
deter Sachen nicht statt." 

10. unverändert 
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11. § 850 erhält die folgende Fassung: 

„§ 850 
(1) Arbeitseinkommen, das in Geld 

zahlbar ist, kann nur nach Maßgabe der 
§§ 850 a bis 850 i gepfändet werden. 
(2) Arbeitseinkommen im Sinne die-

ser Vorschrift sind die Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge der Beamten, Arbeits- 
und Dienstlöhne, Ruhegelder und ähn-
liche nach dem einstweiligen oder 
dauernden Ausscheiden aus dem Dienst-
oder Arbeitsverhältnis gewährte fort-
laufende Einkünfte, ferner Hinter-
bliebenenbezüge sowie sonstige Vergü-
tungen für Dienstleistungen aller Art, 
die die Erwerbstätigkeit des Schuldners 
vollständig oder zu einem wesentlichen 
Teil in Anspruch nehmen. 
(3) Arbeitseinkommen sind auch die 

folgenden Bezüge, soweit sie in Geld 
zahlbar sind: 
a) Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum 

Ausgleich für Wettbewerbsbeschrän-
kungen für die Zeit nach Beendi-
gung seines Dienstverhältnisses be-
anspruchen kann; 

b) Renten, die auf Grund von Ver-
sicherungsverträgen gewährt wer-
den, wenn diese Verträge zur Ver-
sorgung des Versicherungsnehmers 
oder seiner unterhaltsberechtigten 
Angehörigen eingegangen sind. 
(4) Die Pfändung des in Geld zahl-

baren Arbeitseinkommen erfaßt alle 
Vergütungen, die dem Schuldner aus 
der Arbeits- oder Dienstleistung zu-
stehen, ohne Rücksicht auf ihre Benen-
nung oder Berechnungsart." 

12. Nach § 850 werden die folgenden Vor-
schriften eingefügt: 

„§ 850 a 
Unpfändbar sind: 

1. zur Hälfte die für die Leistung von 
Mehrarbeitsstunden gezahlten Teile 
des Arbeitseinkommens; 

2. die für die Dauer eines Urlaubs über 
das Arbeitseinkommen hinaus ge-
währten Bezüge, Zuwendungen aus 
Anlaß eines besonderen Betriebser

-
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11. § 850 erhält die folgende Fassung: 

„§ 850 
(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Pfändung des in Geld zahl-
baren Arbeitseinkommens erfaßt alle 

Vergütungen, die dem Schuldner aus 
der Arbeits- oder Dienstleistung zu-
suchen, ohne Rücksicht auf ihre Benen-
nung oder Berechnungsart." 

2. Nach § 850 werden die folgenden Vor-
schriften eingefügt: 

„§ 850 a 
Unpfändbar sind: 

1. unverändert 

2. unverändert 



Entwurf 

eignisses und Treugelder, soweit sie 
den Rahmen des Üblichen nicht über-
steigen; 

3. Aufwandsentschädigungen, Auslö

-

sungsgelder und sonstige soziale Zu-
lagen für auswärtige Beschäftigun-
gen, das Entgelt für selbstgestelltes 
Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen 
sowie Schmutz- und Erschwerniszu-
lagen, soweit diese Bezüge den Rah-
men des Üblichen nicht übersteigen; 

4. Weihnachtsvergütungen bis zum Be-
trage der Hälfte des monatlichen 
Arbeitseinkommens, höchstens aber 
bis zum Betrage von 180 Deutsche 
Mark; 

5. Heirats- und Geburtsbeihilfen, so-
fern die Vollstreckung wegen ande-
rer als der aus Anlaß der Heirat 
oder der Geburt entstandenen An-
sprüche betrieben wird; 

6. Erziehungsgelder, Studienbeihilfen 
und ähnliche Bezüge; 

7. Sterbe- und Gnadenbezüge; 

8. Blindenzulagen. 

§ 850 b 

(1) Unpfändbar sind ferner: 

1. Renten, die wegen einer Verletzung 
des Körpers oder der Gesundheit zu 
entrichten sind; 

2. Unterhaltsrenten, die auf gesetzlicher 
Vorschrift beruhen, sowie die wegen 
Entziehung einer solcher Forderung 
zu entrichtenden Renten; 

3. fortlaufende Einkünfte, die ein 
Schuldner aus Stiftungen oder sonst 
auf Grund der Fürsorge und Frei

-

gebigkeit eines Dritten oder auf 
Grund eines Altenteils oder Aus-
zugsvertrags bezieht; 

4. Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- 
und Krankenkassen, die ausschließ-
lich oder zu einem wesentlichen Teil 
zu Unterstützungszwecken gewährt 
werden, ferner Ansprüche aus 
Sterbegeldversicherun

-

gen, soweit sie den Betrag 
von 1500 Deutsche Mark nicht über-
steig e n. 
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3. unverändert 

4. Weihnachtsvergütungen bis zum Be-
trage der Hälfte des monatlichen 
Arbeitseinkommens, höchstens aber 
bis zum Betrage von 195 Deutsche 
Mark; 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. Sterbe- und Gnadenbezüge aus Ar-
beits- oder Dienstverhältnissen; 

8. Blindenzulagen. 

§ 850 b 

(1) Unpfändbar sind ferner: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs-
und Krankenkassen, die ausschließ-
lich oder zu einem wesentlichen Teil 
zu Unterstützungszwecken gewährt 
werden, ferner Ansprüche aus Le-
bensversicherungen, die nur auf den 
Todesfall des Versicherungsnehmers 
abgeschlossen sind, wenn die Ver-
sicherungssumme 1500 Deutsche 
Mark nicht übersteigt. 
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(2) Diese Bezüge können nach den 
für Arbeitseinkommen geltenden Vor-
schriften gepfändet werden, wenn die 
Vollstreckung in das sonstige beweg-
liche Vermögen des Schuldners zu einer 
vollständigen Befriedigung des Gläu-
bigers nicht geführt hat oder voraus-
sichtlich nicht führen wird und wenn 
nach den Umständen des Falles, insbe-
sondere nach der Art des beizutreiben-
den Anspruchs und der Höhe der Be-
züge, die Pfändung der Billigkeit ent-
spricht. 
(3) Das Vollstreckungsgericht soll vor 

seiner Entscheidung die Beteiligten 
hören. 

§ 850 c 

(1) Arbeitseinkommen unterliegt 
nicht der Pfändung bei Auszahlung für 
Monate oder Bruchteile von Monaten 
in Höhe von 	 1 5 6 Deutsche 
Mark monatlich, 
bei Auszahlung für Wochen in Höhe 
von   3 6 Deutsche Mark wöchent-
lich, 
bei Auszahlung für Tage in Höhe von 
  6 Deutsche Mark täglich 
und, soweit es diese Beträge übersteigt, 
zu drei Zehntel des Mehrbetrags. 

(2) Gewährt der Schuldner sei-
nem Ehegatten, einem früheren Ehe-
gatten, einem Verwandten oder einem 
unehelichen Kind Unterhalt, so erhöht 
sich der unpfändbare Teil des Mehrbe-
trages für die erste Person, der Unter-
halt gewährt wird, um weitere zwei 
Zehntel, mindestens um 36 Deutsche 
Mark monatlich ( 8,6  0 Deutsche Mark 
wöchentlich, 1,4 O  Deutsche Mark täg-
lich), höchstens um 120 Deutsche 
Mark monatlich ( 30 Deutsche Mark 
wöchentlich, 5 Deutsche Mark täglich). 
Für jede weitere Person, der Unterhalt 
gewährt wird, erhöht sich der unpfänd-
bare Teil des Mehrbetrages um ein 
weiteres Zehntel, mindestens um 1 8 
Deutsche Mark monatlich  (4,3  0 Deut-
sche Mark wöchentlich 0 , 70 Deutsche 
Mark täglich), höchstens um 60 Deut-
sche Mark monatlich ( 15 Deutsche 
Mark wöchentlich, 2.50 Deutsche Mark 
täglich). Der hierdurch unpfändbare 
Teil des Mehrbetrages darf jedoch 
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(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 850 c 

(1) Arbeitseinkommen unterliegt 
nicht der Pfändung bei Auszahlung 
für Monate oder Bruchteile von Mo-
naten in Höhe von .... 169 Deutsche 
Mark monatlich, 
bei Auszahlung für Wochen in Höhe 
von .... 39 Deutsche Mark wöchent-
lich, 
bei Auszahlung für Tage in Höhe von 
.... 6,50 Deutsche Mark täglich 
und, soweit es diese Beträge übersteigt, 
zu drei Zehntel des Mehrbetrages. 

(2) Hat der Schuldner seinem Ehe-
gatten, einem früheren Ehegatten, 
einem Verwandten oder einem unehe-
lichen Kind Unterhalt zu gewähren, 
so erhöht sich der unpfändbare Teil 
des Mehrbetrages für die erste Person, 
der Unterhalt gewährt wird, um 
weitere zwei Zehntel, mindestens 
um 39 Deutsche Mark monatlich 
(9,40 Deutsche Mark wöchentlich, 
1,60 Deutsche Mark täglich), höch-
stens um 130 Deutsche Mark mo-
natlich (31,20 DeutscheMark wöchent-
lich, 5,20 Deutsche Mark täglich). Für 
jede weitere Person, der Unterhalt ge-
währt wird, erhöht sich der unpfänd-
bare Teil des Mehrbetrages um ein 
weiteres Zehntel, mindestens um 19,50 
Deutsche Mark monatlich (4,70 Deut-
sche Mark wöchentlich, 0,80 Deutsche 
Mark täglich), höchstens um 65 
Deutsche Mark monatlich (15,60 
Deutsche Mark wöchentlich, 2,60 
Deutsche Mark täglich). Der hiernach 



Entwurf 

neun Zehntel des Mehrbetrages bis zu 
120 Deutsche Mark und acht Zehntel 
des weiteren Mehrbetrages nicht über-
steigen. Ist der Unterhalt oder ein Un-
terhaltsbeitrag durch Zahlung einer 
Geldrente zu gewähren, so wird die 
Erhöhung des unpfändbaren Teiles des 
Arbeitseinkommens durch den Betrag 
begrenzt, der als Unterhalt oder Un-
terhaltsbeitrag zu zahlen ist. 

§ 850d 

(1) Wegen der Unterhaltsansprüche, 
die Verwandten, Ehegatten, früheren 
Ehegatten oder unehelichen Kindern 
kraft Gesetzes zustehen, sind das Ar-
beitseinkommen und die im § 850 a 
Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezüge ohne 
die im § 850 c bezeichneten Beschrän-
kungen pfändbar. Dem Schuldner ist 
jedoch so viel zu belassen, als er für 
seinen notwendigen Unterhalt und zur 
Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen 
Unterhaltspflichten gegenüber den dem 
Gläubiger vorgehenden Berechtigten 
oder zur gleichmäßigen Befriedigung 
der dem Gläubiger gleichstehenden Be-
rechtigten bedarf; von den im § 850 a 
Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezügen hat 
ihm mindestens die Hälfte des nach 
§ 850 a unpfändbaren Betrages zu ver-
bleiben. Der dem Schuldner hiernach 
verbleibende Teil seines Arbeitseinkom-
mens darf den Betrag nicht übersteigen, 
der ihm nach den Vorschriften des 
§ 850 c gegenüber nicht bevorrechtig-
ten Gläubigern zu verbleiben hätte. Für 
die Pfändung wegen der Rückstände, 
die länger als ein Jahr vor dem Antrag 
auf Erlaß des Pfändungsbeschlusses 
fällig geworden sind, gelten die Vor-
schriften dieses Absatzes insoweit nicht, 
als nach Lage der Verhältnisse nicht 
anzunehmen ist, daß der Schuldner sich 
seiner Zahlungspflicht absichtlich ent-
zogen hat. 

(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte 
sind mit ihren Ansprüchen in folgender 
Reihenfolge zu berücksichtigen, wobei 
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unpfändbare Teil des Mehrbetrages 
darf jedoch neun Zehntel des Mehrbe-
trages bis zu 130 Deutsche Mark mo-
natlich (31,20 Deutsche Mark wö-
chentlich, 5,20 Deutsche Mark täglich) 
und acht Zehntel des weiteren Mehr-
betrages nicht übersteigen. Ist der 
Unterhalt oder ein Unterhaltsbeitrag 
durch Zahlung einer Geldrente zu ge-
währen, so wird die Erhöhung des un-
pfändbaren Teiles des Arbeitseinkom-
mens durch den Betrag begrenzt, der 
als Unterhalt oder Unterhaltsbeitrag 
zu zahlen ist. 

§ 850d 
unverändert 
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mehrere gleich nahe Berechtigte unter-
einander gleichen Rang haben: 

a) die minderjährigen unverheirateten 
Kinder, der Ehegatte und frühere 
Ehegatte. Das Verhältnis der  min

-

jährigen unverheirateten Kinder 
und des Ehegatten zu einem frühe-
ren Ehegatten bestimmt das Voll-
streckungsgericht nach billigem Er-
messen; 

b) die übrigen ehelichen Abkömmlinge, 
wobei diejenigen, die im Fall der 
gesetzlichen Erbfolge als Erben be-
rufen sein würden, den übrigen 
vorgehen, sowie die unehelichen 
Kinder; 

c) die Verwandten aufsteigender Linie, 
wobei die näheren Grade den ent-
fernteren vorgehen. 

(3) Bei der Vollstreckung wegen der 
im Absatz 1 bezeichneten Ansprüche 
sowie wegen der aus Anlaß einer Ver-
letzung des Körpers oder der Gesund-
heit zu zahlenden Renten kann zugleich 
mit der Pfändung wegen fälliger An-
sprüche auch künftig fällig werdendes 
Arbeitseinkommen wegen der dann je-
weils fällig werdenden Ansprüche ge-
pfändet und überwiesen werden. 

§ 850 e 

Für die Berechnung des pfändbaren 
Arbeitseinkommens gilt folgendes: 

1. Nicht mitzurechnen sind die nach 
§ 850 a der Pfändung entzogenen 
Bezüge, ferner Beträge, die unmittel-
bar auf Grund steuerrechtlicher oder 
sozialrechtlicher Vorschriften zur Er-
füllung gesetzlicher Verpflichtungen 
des Schuldners abzuführen sind. 
Diesen Beträgen stehen gleich die auf 
den Auszahlungszeitraum entfallen-
den Beträge, die der Schuldner 

a) nach den Vorschriften der Sozial-
versicherungsgesetze zur Weiter-
versicherung entrichtet oder 

b) an eine Ersatzkasse oder an ein 
Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung leistet, soweit sie 
den Rahmen des Üblichen nicht 
übersteigen. 
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unverändert 
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2. Mehrere Arbeitseinkommen sind vom 
Vollstreckungsgericht bei der Pfän-
dung zusammenzurechnen. Der un-
pfändbare Grundbetrag ist in erster 
Linie dem Arbeitseinkommen zu ent-
nehmen, das die wesentliche Grund-
lage der Lebenshaltung des Schuld-
ners bildet. 

3. Erhält der Schuldner neben seinem 
in Geld zahlbaren Einkommen auch 
Naturalleistungen, so sind Geld- 
und Naturalleistungen zusammenzu-
rechnen. In diesem Falle ist der in 
Geld zahlbare Betrag insoweit pfänd-
bar,  als der nach § 850 c unpfänd-
bare Teil des Gesamteinkommens 
durch den Wert der dem Schuldner 
verbleibenden Naturalleistungen ge-
deckt ist. 

4. Das der Pfändung unterliegende Ar-
beitseinkommen des Schuldners ist 
für die Berechnung des pfändbaren 
Teils bei Auszahlung für Monate auf 
einen durch zwei Deutsche Mark, bei 
Auszahlung für Wochen auf einen 
durch 0,50 Deutsche Mark und bei 
Auszahlung für Tage auf einen durch 
0,10 Deutsche Mark teilbaren Betrag 
nach unten abzurunden. 

5. Trifft eine Pfändung, eine Abtretung 
oder eine sonstige Verfügung wegen 
eines der im § 850 d bezeichneten 
Ansprüche mit einer Pfändung we-
gen eines sonstigen Anspruchs zu-
sammen, so sind auf die Unterhalts-
ansprüche zunächst die gemäß 
§ 850 d der Pfändung in erweitertem 
Umfang unterliegenden Teile des 
Arbeitseinkommens zu verrechnen. 
Die Verrechnung nimmt auf Antrag 
eines Beteiligten das Vollstreckungs-
gericht vor. Der Drittschuldner kann, 
solange ihm eine Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts nicht zuge-
stellt ist, nach dem Inhalt der ihm 
bekannten Pfändungsbeschlüsse, Ab-
tretungen und sonstigen Verfügun-
gen mit befreiender Wirkung leisten. 

§ 850 f 

Das Vollstreckungsgericht kann dem 
Schuldner auf Antrag von dem nach 
den Bestimmungen der §§ 850c und d 
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pfändbaren Teil seines Arbeitseinkom-
mens ausnahmsweise einen Teil belas-
sen, wenn dies mit Rücksicht 
a) auf besondere Bedürfnisse des 

Schuldners aus persönlichen oder 
beruflichen Gründen oder 

b) auf besonders umfangreiche gesetz-
liche Unterhaltspflichten des Schuld-
ners 

geboten ist und überwiegende Belange 
des Gläubigers nicht entgegenstehen. 

§ 850 g 
Ändern sich die Voraussetzungen für 

die Bemessung des unpfändbaren Teils 
des Arbeitseinkommens, so hat das 
Vollstreckungsgericht auf Antrag des 
Schuldners oder des Gläubigers den 
Pfändungsbeschluß entsprechend zu än-
dern. Antragsberechtigt ist auch ein 
Dritter, dem der Schuldner kraft Ge-
setzes Unterhalt zu gewähren hat. Der 
Drittschuldner kann nach dem Inhalt 
des früheren Pfändungsbeschlusses mit 
befreiender Wirkung leisten, bis ihm 
der Änderungsbeschluß zugestellt wird. 

§ 850 h 
(1) Hat sich der Empfänger der vorn 

Schuldner geleisteten Arbeiten oder 
Dienste verpflichtet, Leistungen an 
einen Dritten zu bewirken, die nach 
Lage der Verhältnisse ganz oder teil-
weise eine Vergütung für die Leistung 
des Schuldners darstellen, so kann der 
Anspruch des Drittberechtigten insoweit 
auf Grund des Schuldtitels gegen den 
Schuldner gepfändet werden, wie wenn 
der Anspruch dem Schuldner zustände. 
Die Pfändung des Vergütungsanspruchs 
des Schuldners umfaßt ohne weiteres 
den Anspruch des Drittberechtigten. 
Der Pfändungsbeschluß ist dem Dritt-
berechtigten ebenso wie dem Schuldner 
zuzustellen. 

(2) Leistet der Schuldner einem Drit-
ten in einem ständigen Verhältnis Ar-
beiten oder Dienste, die nach Art und 
Umfang üblicherweise vergütet werden, 
unentgeltlich oder gegen eine unver-
hältnismäßig geringe Vergütung, so gilt 
im Verhältnis des Gläubigers zu dem 
Empfänger der Arbeits- und Dienstlei

-
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stungen eine angemessene Vergütung als 
geschuldet. Bei der Prüfung, ob diese 
Voraussetzungen vorliegen, sowie bei 
der Bemessung der Vergütung ist auf 
alle Umstände des Einzelfalles, insbe-
sondere die Art der Arbeits- und 
Dienstleistung, die verwandtschaft-
lichen oder sonstigen Beziehungen zwi-
schen dem Dienstberechtigten und dem 
Dienstverpflichteten und die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des Dienstbe-
rechtigten Rücksicht zu nehmen. 

§ 850 i 
(1) Ist eine nicht wiederkehrend zahl-

bare Vergütung für persönlich geleistete 
Arbeiten oder Dienste gepfändet, so hat 
das Gericht dem Schuldner auf Antrag 
so viel zu belassen, als er während eines 
angemessenen Zeitraums für seinen not-
wendigen Unterhalt und den seines 
Ehegatten, seines früheren Ehegatten, 
seiner unterhaltsberechtigten Verwand-
ten oder eines unehelichen Kindes be-
darf. Bei der Entscheidung sind die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuld-
ners, insbesondere seine sonstigen Ver-
dienstmöglichkeiten, frei zu würdigen. 
Dem Schuldner ist nicht mehr zu be-
lassen, als ihm nach freier Schätzung 
des Gerichts verbleiben würde, wenn 
sein Arbeitseinkommen aus laufendem 
Arbeits- oder Dienstlohn bestände. 
Der Antrag des Schuldners ist insoweit 
abzulehnen, als überwiegende Belange 
des Gläubigers entgegenstehen. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 
gelten entsprechend für Vergütungen, 
die für die Gewährung von Wohnge-
legenheit oder eine sonstige Sachbenut-
zung geschuldet werden, wenn die 
Vergütung zu einem nicht unwesent-
lichen Teil als Entgelt für neben der 
Sachbenutzung gewährte Dienstleistun-
gen anzusehen ist. 

(3) Die Vorschriften des § 27 des 
Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 191) bleiben un-
berührt. 

(4) Die Bestimmungen der Versiche-
rungs-, Versorgungs- und sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften über die Pfän-
dung von Ansprüchen bestimmter Art 
bleiben unberührt." 
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13. Nach §  851 werden die folgenden Vor-
schriften eingefügt: 

„§ 851 a 
(1) Die Pfändung von Forderungen, 

die einem die Landwirtschaft betrei-
benden Schuldner aus dem Verkauf 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
zustehen, ist auf seinen Antrag vorn 
Vollstreckungsgericht insoweit aufzu-
heben, als die Einkünfte zum Unter-
halt des Schuldners, seiner Familie und 
seiner Arbeitnehmer oder zur Aufrecht-
erhaltung einer geordneten Wirtschafts-
führung unentbehrlich sind. 

(2) Die Pfändung soll unterbleiben, 
wenn offenkundig ist, daß die Voraus-
setzungen für die Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 
vorliegen. 

§ 851 b 
(1) Die Pfändung von Miet- und 

Pachtzinsen ist auf Antrag des Schuld-
ners vom Vollstreckungsgericht insoweit 
aufzuheben, als diese Einkünfte für 
den Schuldner zur laufenden Unterhal-
tung des Grundstücks, zur Vornahme 
notwendiger Instandsetzungsarbeiten 
und zur Befriedigung von Ansprüchen 
unentbehrlich sind, die bei einer Zwangs-
vollstreckung in das Grundstück dem 
Anspruch des Gläubigers nach § 10 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung vorgehen 
würden. Das gleiche gilt von der Pfän-
dung von Barmitteln und Guthaben, 
die aus Miet- oder Pachtzinszahlungen 
herrühren und zu den in Satz 1 bezeich-
neten Zwecken unentbehrlich sind. 

(2) Die Vorschriften des 5 813 a Abs. 
2, 3 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend. Die Pfändung soll unter-
bleiben, wenn offenkundig ist, daß die 
Voraussetzungen für die Aufhebung 
der Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 
vorliegen." 

14. Nach § 882 wird die folgende Vorschrift 
unter der folgenden Überschrift eingefügt: 

„Vierter Titel 
Zwangsvollstreckung gegen den Bund 
u nd bundesunmittelbare Kör

-
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13. unverändert 

Nach §  882 w ird die folgende Vorschrift 
unter der folgenden Überschrift einge-
fügt: 

„Vierter Titel 
Zwangsvollstreckung gegen juristische 
Personen des öffentlichen Rechts 
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perschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen 
Rechts 

§ 882 a 
(1) Die Zwangsvollstreckung gegen 

den Bund wegen einer Geldforderung 
darf, soweit nicht dingliche Rechte ver-
folgt werden, erst vier Wochen nach 
dem Zeitpunkt beginnen, in dem der 
Gläubiger seine Absicht, die Zwangs-
vollstreckung zu betreiben, der zur 
Vertretung des Schuldners berufenen 
Behörde und, sofern die Zwangsvoll-
streckung in ein von einer anderen 
Behörde verwaltetes Vermögen er-
folgen soll, auch dem Bundes

-

minister  der Finanzen angezeigt hat. 
Dem Gläubiger ist auf Verlangen der 
Empfang der Anzeige zu bescheinigen. 
Soweit in solchen Fällen die Zwangs-
vollstreckung durch den Gerichtsvoll-
zieher zu erfolgen hat, ist der Ge-
richtsvollzieher auf Antrag des Gläu-
bigers vom Vollstreckungsgericht zu 
bestimmen. 

(2) Die Zwangsvollstreckung ist un-
zulässig in Sachen, die für die Erfül-
lung  öffentlicher Aufgaben des Schuld-
ners unentbehrlich sind oder deren 
Veräußerung ein öffentliches Interesse 
entgegensteht. Über Einwen

-

dungen, daß eine Sache un-
entbehrlich sei, entschei-
det das Vollstreckungs-
gericht nach Anhörung 
des zuständigen Bundes-
ministers. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 
und 2 sind auf die Zwangsvoll-
streckung gegen bundesunmittelbare 
Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß an die 
Stelle der Behörde im Sinne des Ab-
satzes 1 die gesetzlichen Vertreter 
treten. Auf bundesunmittel-
bare Bank- und Kredit-
anstalten des öffentlichen 
Rechts sind die Beschränkungen 
der Absätze 1 und 2 nicht anzu

-

wenden. 
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§ 882 a 
(1) Die Zwangsvollstreckung gegen 

den Bund, ein Land, einen Gemeinde-
verband und eine Gemeinde wegen 
einer Geldforderung darf, soweit nicht 
dingliche Rechte verfolgt werden, erst 
vier Wochen nach dem Zeitpunkt be-
ginnen, in dem der Gläubiger seine 
Absicht, die Zwangsvollstreckung zu 
betreiben, der zur Vertretung des 
Schuldners berufenen Behörde und, 
sofern eine Zwangsvollstreckung gegen 
den Bund oder ein Land in ein von 
einer anderen Behörde verwaltetes 
Vermögen erfolgen soll, auch dem zu-
ständigen Minister der Finanzen an-
gezeigt hat. Dem Gläubiger ist auf 
Verlangen der Empfang der Anzeige 
zu bescheinigen. Soweit in solchen Fäl-
len die Zwangsvollstreckung durch den 
Gerichtsvollzieher zu erfolgen hat, ist 
der Gerichtsvollzieher auf Antrag des 
Gläubigers vom Vollstreckungsgericht 
zu bestimmen. 

(2) Die Zwangsvollstreckung ist un-
zulässig in Sachen, die für die Erfül-
lung  öffentlicher Aufgaben des Schuld-
ners unentbehrlich sind oder deren 
Veräußerung ein öffentliches Interesse 
entgegensteht. Darüber, ob die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 vorliegen, 
ist im Streitfall nach § 766 zu ent-
scheiden. Bei der Zwangsvollstreckung 
gegen den Bund oder ein Land ist vor 
der Entscheidung der zuständige Mi-
nister zu hören. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 
und 2 sind auf die Zwangsvollstrek-
kung gegen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle der Behörde im Sinne des 
Absatzes 1 die gesetzlichen Vertreter 
treten. Für öffentlich-rechtliche Bank-
und Kreditanstalten des Bundes, der 
Länder, der Gemeindverbände und 
der Gemeinden gelten die Beschrän-
kungen der Absätze 1 und 2 nicht. 
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(4) Die Bestimmung des § 39 des 
Bundesbahngesetzes vom 13. Dezember 
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 955) bleibt 
unberührt." 

15. § 900 erhält folgende Absätze 2 
und 5 : 

„(2) Das Vollstreckungsgericht hat 
vor der Terminsbestimmung von Amts 
wegen festzustellen, ob in dem bei ihm 
geführten Schuldnerverzeichnis eine 
Eintragung darüber besteht, daß der 
Schuldner innerhalb der letzten fünf 
Jahre den Offenbarungseid geleistet 
hat oder daß gegen ihn die Haft zur 
Erzwingung der Eidesleistung ange-
ordnet ist. Liegt eine Eintragung vor, 
so ist der Gläubiger zu benachrich-
tigen und das Verfahren nur auf An-
trag fortzusetzen." 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 
werden Absätze 3 und 4. 
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(4) unverändert 

(5) Der Ankündigung der Zwangs-
vollstreckung und der Einhaltung 
einer Wartefrist nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 3 bedarf es nicht, wenn 
es sich um den Vollzug einer einst-
weiligen Verfügung handelt." 

15. § 900 erhält folgende Fassung: 
„§ 900 

(1) Das Verfahren beginnt mit dem 
Antrag des Gläubigers auf Bestimmung 
eines Termins zur Leistung des Of-
fenbarungseides. Dem Antrag sind 
der Vollstreckungstitel und die sonsti-
gen Urkunden, aus denen sich die Ver-
pflichtung des Schuldners zur Lei

-

stung des Eides ergibt, beizufügen. 

(2) Das Vollstreckungsgericht hat 
vor der Terminsbestimmung von 
Amts wegen festzustellen, ob in dem 
bei ihm geführten Schuldnerverzeich-
nis eine Eintragung darüber besteht, 
daß der Schuldner innerhalb der letzten 
drei Jahre den Offenbarungseid gelei-
stet hat oder daß gegen ihn die  Haft 

 zur Erzwingung der Eidesleistung an-
geordnet ist. Liegt eine noch nicht ge-
löschte Eintragung vor, so ist der 
Gläubiger zu benachrichtigen und das 
Verfahren nur auf Antrag fortzuset-
zen. 

(3) Die Ladung zu dem Termin zur 
Leistung des Offenbarungseides ist 
dem Schuldner selbst zuzustellen, 
auch wenn er einen Prozeßbevoll-
mächtigten bestellt hat; einer Mittei-
lung an den Prozeßbevollmächtigten 
bedarf es nicht. Dem Gläubiger ist die 
Terminsbestimmung nach Maßgabe 
des § 357 Abs. 2 mitzuteilen. Seine 
Anwesenheit in dem Termin ist nicht 
erforderlich. 
(4) Macht der Schuldner glaubhaft, 

daß er die Forderung des Gläubigers 
binnen einer Frist von drei Monaten 
tilgen werde, so kann das Gericht den 
Termin zur Leistung des Offenba- 



Entwurf 

„(5) Macht der Schuldner glaubhaft, 
daß er die Forderung des Gläubigers 
binnen einer Frist von drei Monaten 
tilgen werde, so kann das Gericht den 
Termin zur Leistung des Offen-
barungseides bis zu drei Monaten ver-
tagen. Weist der Schuldner in dem 
neuen Termin nach, daß er die Forde-
rung mindestens zu zwei Dritteln ge-
tilgt hat, so kann das Gericht den Ter-
min nochmals bis zu sechs Wochen 
vertagen." 

16. § 903 erhält die folgende Fassung: 

„§ 903 

Ein Schuldner, der den im § 807 er-
wähnten Offenbarungseid geleistet hat 
und dessen Eidesleistung in dem 
Schuldnerverzeichnis noch nicht ge-
löscht ist, ist in den ersten fünf 
Jahren nach der Eidesleistung zur 
nochmaligen Leistung des Offenba-
rungseides einem Gläubiger gegenüber 
nur verpflichtet, wenn glaubhaft ge-
macht wird, daß der Schuldner später 
Vermögen erworben h a b e." 

17. § 915 erhält die folgende Fassung: 

„§ 915 

(1) Das Vollstreckungsgericht hat  
ein Verzeichnis der Personen zu 
führen, die vor ihm den im § 807 er-
wähnten Offenbarungseid geleistet 
haben oder gegen die nach § 901 die 
Haft angeordnet ist. Die Vollstreckung 
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rungseides bis zu drei Monaten verta-
gen. Weist der Schuldner in dem neu-
en Termin nach, daß er die Forderung 
mindestens zu zwei Dritteln getilgt 
hat, so kann das Gericht den Ter-
min nochmals bis zu sechs Wochen 
vertagen. Gegen den Beschluß, durch 
den der Termin vertagt wird, findet 
sofortige Beschwerde statt. Der Be-
schluß, durch den die Vertagung ab-
gelehnt wird, ist unanfechtbar. 

(5) Bestreitet der Schuldner die Ver-
pflichtung zur Leistung des Eides, so 
ist von dem Gericht durch Beschluß 
über den Widerspruch zu entscheiden. 
Die Eidesleistung erfolgt erst nach 
Eintritt der Rechtskraft der Entschei-
dung; das Vollstreckungsgericht kann 
jedoch die Eidesleistung vor Eintritt 
der Rechtskraft anordnen, wenn be-
reits ein früherer Widerspruch rechts-
kräftig geworden ist, oder wenn nach 
Vertagung nach Absatz 4 der Wider-
spruch auf Tatsachen gestützt wird, 
die zur Zeit des ersten Antrages auf 
Vertagung bereits eingetreten waren." 

16. § 903 erhält die folgende Fassung: 

„§ 903 

Ein Schuldner, der den im § 807 
erwähnten Offenbarungseid geleistet 
hat und dessen Eidesleistung in dem 
Schuldnerverzeichnis noch nicht ge-
löscht ist, ist in den ersten drei 
Jahren nach der Eidesleistung zur 
nochmaligen Leistung des Offenba-
rungseides einem Gläubiger gegenüber 
nur verpflichtet, wenn glaubhaft ge-
macht wird, daß der Schuldner später 
Vermögen erworben hat oder daß ein 
bisher bestehendes Arbeitsverhältnis 
mit dem Schuldner aufgelöst ist." 

17. § 915 erhält die folgende Fassung: 

„§ 915 

(1) unverändert 
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einer Haft ist in dein Verzeichnis zu 
vermerken, wenn sie sechs Monate ge-
dauert hat. 

(2) Wird die Befriedigung des Gläu-
bigers, der gegen den Schuldner das 
Offenbarungseidverfahren betrieben 
hat, nachgewiesen, so hat das Voll-
streckungsgericht auf Antrag des 
Schuldners seine Löschung in dem 
Schuldnerverzeichnis anzuordnen. Die 
Eintragung wird dadurch gelöscht, daß 
der Name des Schuldners unkenntlich 
gemacht oder das Verzeichnis ver-
nichtet wird. Im übrigen sind die Ein-
tragungen fünf Jahre lang aufzube-
wahren; die Frist beginntmit 
dem Schluß des Kalender-
jahres, in dem die Eintra-
gung bewirkt wurde. 

(3) Über das Bestehen oder Nicht-
bestehen einer bestimmten Eintragung 
ist jedermann auf Antrag Auskunft 
zu erteilen; es kann auch die Einsicht 
in das Verzeichnis gewährt werden. 

(4) Abschriften aus dem Verzeichnis 
dürfen nur erteilt und entnommen 
werden, sofern die Einhaltung der im 
Absatz 2 vorgesehenen Löschungsfrist 
gesichert erscheint. Die Veröffent-
lichung des Verzeichnisses in Druck-
erzeugnissen, die jedermann zugäng-
lich sind, ist nicht gestattet. Die 
näheren Vorschriften erläßt der 
Bundesminister der Justiz mit Zu-
stimmung des Bundesrates." 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung v o m 2 4. März 
1 897/20. Mai 1898 (Reichs-
gesetzbl. 1 8 9 8 S. 7 1 3) wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 4 wird folgende Vorschrift als 
§ 4 a eingefügt: 

„§ 4 a 
Bedarf es zur Einleitung 

der Zwangsvollstreckung 
in ein Grundstück der Zu-
stellung eines Schuldtitels 
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(2) Wird die Befriedigung des Gläu-
bigers, der gegen den Schuldner das 
Offenbarungseidverfahren betrieben 
hat, nachgewiesen oder sind seit dem 
Schlusse des Jahres, in dem die Ein-
tragung in das Verzeichnis erfolgt ist, 
fünf Jahre verstrichen, so hat das Voll-
streckungsgericht auf Antrag des 
Schuldners dessen Löschung in dem 
Schuldnerverzeichnis anzuordnen. Die 
Eintragung wird dadurch gelöscht, daß 
der Name des Schuldners unkenntlich 
gemacht oder das Verzeichnis vernich-
tet wird. Im übrigen sind die Eintra-
gungen fünf Jahre lang aufzubewah-
ren. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangs

-

verwaltung 
Das Gesetz über die Zwangsversteigerung 

und die Zwangsverwaltung wird wie folgt 
geändert: 

1. entfällt 
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im Wege der öffentlichen 
Zustellung, so kann die Zu-
stellung statt dessen an 
einen bei dem Grundbuch-
amte für das Grundstück 
bestellten Zustellungsbe-
vollmächtigten erfolgen; 
ist ein solcher nicht be-
stellt oder ist ein inländi-
scher Wohnsitz des Be-
stellten nicht bekannt, so 
hat das Vollstreckungsgericht 
auf Antrag des Gläubigers 
für das beabsichtigte Ver

-

fahren gemäß § § 6, 7 einen Zu-
stellungsvertreter zu bestellen, an 
den der Schuldtitel zuge-
stellt werden kann. Die 
Wirkung der Zustellung be-
schränkt sich auf die beab-
sichtigte Zwangsvollstrek-
kung. § 50 des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbar-
keit vom 17. Mai 1898 
(Reichsgesetzbl. S. 1 89) 
bleibt unberührt." 

2. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

Die Vorschriften der §§ 4, 5 bis 7 
sind auch auf die an den Schuldner zu 
bewirkende Zustellung des Beschlusses 
anzuwenden, durch welchen die 
Zwangsversteigerung oder die Zwangs-
verwaltung angeordnet oder der Bei-
tritt eines Gläubigers zugelassen 
wird." 

3. § 10 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung: 
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la  § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Ist der Aufenthalt desjenigen 

welchem zugestellt werden soll.. und 
der Aufenthalt seines Zustellungs-
bevollmächtigten dem Vollstreckungs-
gericht nicht bekannt oder sind die 
Voraussetzungen für eine öffentliche 
Zustellung aus sonstigen Gründen 
(§ 203 der Zivilprozeßordnung) ge-
geben, so hat das Gericht für denjeni-
gen, welchem zugestellt werden soll, 
einen Zustellungsvertreter zu be-
stellen." 

2. entfällt 

3. § 10 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
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„3. die Ansprüche auf Entrichtung der 
öffentlichen Lasten des Grund-
stücks wegen der aus den letzten 
vier Jahren rückständigen Beträge; 
wiederkehrende Leistungen, insbe-
sondere Grundsteuern, Zinsen, 
Zuschläge oder Rentenleistungen, 
sowie Beträge, die zur allmählichen 
Tilgung einer Schuld als Zuschlag 
zu den Zinsen zu entrichten sind, 
genießen dieses Vorrecht nur für 
die laufenden Beträge und für die 
Rückstände aus den  letzten zwei 
Jahren. Untereinander stehen 
öffentliche Grundstückslasten, 
gleichviel ob sie auf Bundes- oder 
Landesrecht beruhen, im Range 
gleich;" 

4. s 10 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
„4. die Ansprüche aus Rechten an dem 

Grundstück, soweit sie nicht in-
folge der Beschlagnahme dem 
Gläubiger gegenüber unwirksam 
sind, einschließlich der Ansprüche 
auf Beträge, die zur allmählichen 
Tilgung einer Schuld als Zuschlag 
zu den Zinsen zu entrichten sind; 
Ansprüche auf wiederkehrende 
Leistungen, insbesondere Zinsen, 
Zuschläge, Verwaltungskosten 
oder Rentenleistungen, genießen 
das Vorrecht dieser Klasse nur 
wegen der laufenden und der aus 
den letzten zwei Jahren rückstän-
digen Beträge;" 

5. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 
(1) Laufende Beträge wiederkehren-

der Leistungen sind der letzte vor der 
Beschlagnahme fällig gewordene Be-
trag sowie die später fällig werdenden 
Beträge Die älteren Beträge sind 
Rückstände. 

(2) Absatz 1 ist anzuwenden, gleich-
viel ob die Ansprüche auf wieder-
kehrende Leistungen auf öffentlichem 
oder privatem Recht oder ob sie auf 
Bundes- oder Landesrecht beruhen 
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„3. die Ansprüche auf Entrichtung der 
öffentlichen Lasten des Grund-
stücks wegen der aus den letzten 
vier Jahren rückständigen Beträge; 
wiederkehrende Leistungen, insbe-
sondere Grundsteuern, Zinsen, 
Zuschläge oder Rentenleistungen, 
sowie Beträge, die zur allmählichen 
Tilgung einer Schuld als Zuschlag 
zu den Zinsen zu entrichten sind, 
genießen dieses Vorrecht nur für 
die laufenden Beträge und für die 
Rückstände aus den letzten zwei 
Jahren. Untereinander stehen 
öffentliche Grundstückslasten, 
gleichviel ob sie auf Bundes- oder 
Landesrecht beruhen, im Range 
gleich. Die Vorschriften des § 112 
Abs. 1 und der §§ 113 und 116 des 
Gesetzes über den Lastenausgleich 
vom 14. August 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 446) bleiben un-
berührt;" 

4. unverändert 

5. unverändert 
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oder ob die gesetzlichen Vorschriften 
andere als die in § 10 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 bestimmten Fristen festsetzen; 
kürzere Fristen als die in § 10 Abs. 1 
Nr. 3 und 4 bestimmten werden stets 
vom letzten Fälligkeitstag vor der 
Beschlagnahme zurückgerechnet. 

(3) Fehlt es innerhalb der letzten 
zwei Jahre an einem Fälligkeitstermin, 
so entscheidet der Zeitpunkt der Be-
schlagnahme. 

(4) Liegen mehrere Beschlagnahmen 
vor, so ist die erste maßgebend. Bei 
der Zwangsversteigerung gilt, wenn 
bis zur Beschlagnahme eine Zwangs-
verwaltung fortgedauert hat, die für 
diese bewirkte Beschlagnahme als die 
erste." 

6. § 15 erhält folgende Fassung: 
„§ 15 

(1) Die Zwangsversteigerung eines 
Grundstücks wird vom Vollstrek-
kungsgericht auf Antrag angeordnet. 

(2) Wird die Zwangsversteigerung 
wegen eines Anspruchs betrieben, 
dessen Betrag eintausend Deutsche 
Mark nicht übersteigt, und besteht 
zwischen dem Betrag des Anspruchs 
und dem Grundstückswert ein offen-
sichtliches Mißverhältnis, so kann das 
Vollstreckungsgericht unter Anord-
nung von Zahlungsauflagen die Be-
schlußfassung über den Antrag auf 
die Dauer von längstens sechs Mo-
naten (vom Tage des Eingangs des 
Antrags an gerechnet) einstweilen aus-
setzen, wenn die Nichterfüllung des 
Anspruchs auf Umständen beruht, die 
abzuwenden der Schuldner nicht in 
der Lage war, und überwiegende Be-
lange des Gläubigers nicht entgegen-
stehen. 

(3) Das Gericht hat von Amts 
wegen zu prüfen, ob die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 vorliegen. 
Die Entscheidung ergeht durch Be-
schluß. Vor der Entscheidung sind der 
Schuldner und der betreibende Gläu-
biger zu hören; in geeigneten Fallen 
kann das Gericht mündliche Verhand-
lung anberaumen. Der Schuldner und 
der betreibende Gläubiger haben ihre 
Angaben auf Verlangen glaubhaft zu 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

6. entfällt 
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machen; dies gilt für den Schuldner 
insbesondere hinsichtlich des Grund-
stückswertes. 

(4) Gegen den Beschluß, durch den 
die einstweilige Aussetzung der Ent-
scheidung über den Antrag auf 
Zwangsversteigerung des Grundstücks 
angeordnet wird, ist die sofortige Be-
schwerde zulässig; vor der Entschei-
dung ist der Schuldner zu hören. Eine 
weitere Beschwerde findet nicht statt. 
(5) Auf Antrag kann die Aussetzung 
aufgehoben oder die Zahlungsauflage 
geändert werden, soweit es nach Lage 
der Verhältnisse, insbesondere wegen 
nicht ordnungsmäßiger Erfüllung der 
bisherigen Zahlungsauflagen durch 
den Schuldner, geboten ist; die Ab-
sätze 3 und 4 sind sinngemäß anzu-
wenden. 

(6) Geht nach einstweiliger Aus-
setzung gemäß Absatz 2 ein Antrag 
eines weiteren Gläubigers auf Zwangs-
versteigerung des Grundstücks ein, 
auf den die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 nicht zutreffen, so hat das 
Gericht von Amts wegen die einst-
weilige Aussetzung der Versteige-
rungsanordnung durch Beschluß auf-
zuheben, sofern nicht der Schuldner 
die Tilgung des Anspruchs nachweist. 
Das Gericht ordnet gleichzeitig mit 
diesem Beschluß die Zwangsversteige-
rung des Grundstücks an; auf den An-
trag des weiteren Gläubigers ist § 27 
anzuwenden. 

(7) Auf Vereinbarungen, nach 
denen durch einen Antrag auf Anord-
nung der Zwangsversteigerung des 
Grundstücks die Fälligkeit einer 
Schuld bewirkt oder dem Gläubiger 
ein Recht zur Kündigung der Ver-
bindlichkeit eingeräumt wird, kann 
sich der Gläubiger nicht berufen." 

7. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Eintragung ist durch ein 
Zeugnis des Grundbuchamts nachzu-
weisen. Gehören Vollstreckungsgericht 
und Grundbuchamt demselben Amts-
gericht an, so genügt statt des Zeug-
nisses die Bezugnahme auf das Grund-
buch." 
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8. § 19 erhält folgenden Absatz 3: 
„(3) Eintragungen im Grundbuch, 
die nach der Eintragung des Vermerks 
über die Anordnung der Zwangsver-
steigerung erfolgen, soll das Grund-
buchamt dem Gericht mitteilen." 

9. § 30 erhält folgende Fassung: 

„§ 30 
(1) Das Verfahren ist einstweilen 

einzustellen, wenn der Gläubiger die 
Einstellung bewilligt. Die Einstellung 
kann wiederholt bewilligt werden. 
Bewilligt der Gläubiger 
die Einstellung zum drit-
ten Male, so gilt sein Ver-
steigerungsantrag 	damit 
als zurückgenommen. 

(2) Der Bewilligung der Einstellung 
steht es gleich, wenn der Gläubiger 
die Aufhebung des Versteigerungs-
termins bewilligt." 

10. Nach § 30 werden folgende Vorschriften 
als §§ 30 a bis 30 d eingefügt: 

„§ 30 a 
(1) Das Verfahren ist einstweilen 

auf die Dauer von höchstens sechs 
Monaten einzustellen, wenn die Nicht-
erfüllung der fälligen Verbindlich-
keiten auf Umständen beruht, die ab-
zuwenden der Schuldner nicht in der 
Lage war. 

(2) Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Schuldner ohne sein Ver-
schulden durch Ausfälle an Mieten 
oder wegen eines wesentlichen Rück-
ganges der sonstigen Erträgnisse des 
Grundstücks oder eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebes 
nicht in der Lage war, die aus den Er-
trägnissen zu deckenden wiederkeh-
renden Leistungen zu erfüllen, oder 
wenn er für eine auf dem Grundstück 
lastende Hypothek oder Grundschuld 
keinen Ersatz gefunden hat. 

(3) Absatz 1 ist ferner dann anzu-
wenden, wenn der Schuldner ohne 
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8. unverändert 

9. § 30 erhält folgende Fassung: 

„§ 30 
(1) Das Verfahren ist einstweilen 

einzustellen, wenn der Gläubiger die 
Einstellung bewilligt. Die Einstellung 
kann wiederholt bewilligt werden. Ist 
das Verfahren auf Grund einer Be-
willigung des Gläubigers bereits zwei-
mal eingestellt, so gilt eine erneute 
Einstellungsbewilligung als Rücknahme 
des Versteigerungsantrags. 

(2) unverändert 

10. Nach § 30 werden folgende Vorschriften 
als §§ 30 a bis 30 d eingefügt: 

„§ 30 a 
(1) Das Verfahren ist auf Antrag 

des Schuldners einstweilen auf die 
Dauer von höchstens sechs Monaten 
einzustellen, wenn Aussicht besteht, 
daß durch die Einstellung die Verstei-
gerung vermieden wird, und die Nicht-
erfüllung der fälligen Verbindlich-
keiten auf Umständen beruht, die in 
den allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen begründet sind und die ab-
zuwenden der Schuldner nicht in der 
Lage war. 

(2) entfällt 

(3) entfällt 
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sein Verschulden infolge Arbeitslosig-
keit oder wegen eines wesentlichen 
Rückganges seines Arbeitseinkom-
mens, seines Ruhegeldes, seiner Rente 
aus der Sozialversicherung oder Bun-
desversorgung oder ähnlicher Bezüge 
zur Zahlung außerstande war. 

(4) Die einstweilige Ein-
stellung ist, auch wenn die 
Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 vorliegen, abzulehnen, 
wenn sie dem betreibenden Gläubiger 
einen unverhältnismäßigen Nachteil 
bringen würde oder wenn mit Rück-
sicht auf die Beschaffenheit oder die 
sonstigen Verhältnisse des Grund-
stücks anzunehmen ist, daß die Ver-
steigerung zu einem späteren Zeit-
punkte einen wesentlich geringeren 
Erlös bringen würde. 

(5) Die einstweilige Einstellung 
kann auch mit der Maßgabe angeord-
net werden, daß sie außer Kraft tritt, 
wenn der Schuldner die während der 
Einstellung fällig werdenden wieder-
kehrenden Leistungen nicht binnen 
zwei Wochen nach Eintritt der Fällig-
keit bewirkt. Wird die Zwangsver-
steigerung von einem Gläubiger be-
trieben, dessen Hypothek oder 
Grundschuld innerhalb der ersten 
sieben Zehnteile des Grundstücks-
wertes steht, so darf das Gericht von 
einer solchen Anordnung nur insoweit 
absehen, als dies nach den besonderen 
Umständen des Falles zur Wiederher-
stellung einer geordneten wirtschaft-
lichen Lage des Schuldners geboten 
und dem Gläubiger unter Berücksich-
tigung seiner gesamten wirtschaft-
lichen Verhältnisse, insbesondere seiner 
eigenen Zinsverpflichtungen, zuzu-
muten ist. 

(6) Das Gericht kann ferner anord-
nen, daß der Schuldner Zahlungen auf 
Rückstände wiederkehrender Leistun-
gen zu bestimmten Terminen zu be-
wirken hat. 

(7) Das Gericht kann schließlich die 
einstweilige Einstellung von sonstigen 
Auflagen mit der Maßgabe abhängig 
machen, daß die einstweilige Einstel-
lung des Verfahrens bei Nichterfül-
lung dieser Auflagen außer Kraft tritt. 
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(4) Der Antrag ist abzulehnen, 
wenn die einstweilige Einstellung dem 
betreibenden Gläubiger unter Berück-
sichtigung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nicht zuzumuten ist, insbe-
sondere ihm einen unverhältnismäßi-
gen Nachteil bringen würde, oder 
wenn mit Rücksicht auf die Beschaf-
fenheit oder die sonstigen Verhältnisse 
des Grundstücks anzunehmen ist, daß 
die Versteigerung zu einem späteren 
Zeitpunkt einen wesentlich geringeren 
Erlös bringen würde. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 
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§ 30 b 

(1) Das Gericht hat von 
Amts wegen zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für 
die einstweilige Einstel-
lung des Verfahrens nach 
§ 30a vorliegen. Die Entschei-
dung ergeht durch Beschluß. Vor der 
Entscheidung sind der Schuldner und 
der betreibende Gläubiger zu hören; 
in geeigneten Fällen kann das Gericht 
mündliche Verhandlung anberaumen. 
Der Schuldner und der betreibende 
Gläubiger haben ihre Angaben auf 
Verlangen des Gerichts glaubhaft zu 
machen. 

(2) Gegen die Entscheidung ist die 
sofortige Beschwerde zulässig; vor der 
Entscheidung ist der Gegner zu hören. 
Eine weitere Beschwerde findet nicht 
statt. 

(3) Der Versteigerungstermin soll 
erst nach Rechtskraft des die einst-
weilige Einstellung ablehnenden Be-
schlusses bekanntgegeben werden. 

§ 30 c 

Befindet sich der Schuldner im Kon-
kurs, so ist auf Antrag des Konkurs-
verwalters das Verfahren einstweilen 
einzustellen, wenn durch die Verstei-
gerung die angemessene Verwertung 
der Konkursmasse wesentlich er-
schwert werden würde oder wenn ein 
Zwangsvergleichsvorschlag eingereicht 
ist. Der Antrag ist abzulehnen, wenn 
die einstweilige Einstel-
lung dem Gläubiger einen un-
verhältnismäßigen Nach-
teil bringen würde. Das Ver-
fahren ist auf Antrag des Gläubigers 
fortzusetzen, wenn der Konkursver-
walter zustimmt, wenn die in den 
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§ 30 b 
(1) Die einstweilige Einstellung ist 

binnen einer Notfrist von zwei 
Wochen zu beantragen. Die Frist be-
ginnt mit der Zustellung der Verfü-
gung, in welcher der Schuldner auf das 
Recht zur Stellung des Einstellungs-
antrages, den Fristbeginn und die 
Rechtsfolgen eines fruchtlosen Frist-
ablaufs hingewiesen wird. Der Hin-
weis ist möglichst zugleich mit dem 
Beschluß, durch den die Zwangsver-
steigerung angeordnet wird, zuzu-
stellen. 

Die Entscheidung über den An-
trag auf einstweilige Einstellung des 
Verfahrens ergeht durch Beschluß. Vor 
der Entscheidung sind der Schuldner 
und der betreibende Gläubiger zu 
hören; in geeigneten Fällen kann das 
Gericht mündliche Verhandlung an-
beraumen. Der Schuldner und der be-
treibende Gläubiger haben ihre An-
gaben auf Verlangen des Gerichts 
glaubhaft zu machen. 

(2) Gegen die Entscheidung ist die 
sofortige Beschwerde zulässig; vor der 
Entscheidung ist der Gegner zu hören. 
Eine weitere Beschwerde findet nicht 
statt. 

(3) Der Versteigerungstermin soll 
erst nach Rechtskraft des die einst-
weilige Einstellung ablehnenden Be-
schlusses bekanntgegeben werden. 

§ 30 c 
(1) Befindet sich der Schuldner im 

Konkurs, so ist auf Antrag des Kon-
kursverwalters das Verfahren einst-
weilen einzustellen, wenn durch die 
Versteigerung die angemessene Ver-
wertung der Konkursmasse wesentlich 
erschwert werden würde oder wenn 
ein Zwangsvergleichsvorschlag einge-
reicht ist. Der Antrag ist abzulehnen, 
wenn die einstweilige Einstellung dem 
betreibenden Gläubiger unter Berück-
sichtigung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nicht zuzumuten ist. Das 
Verfahren ist auf Antrag des Gläubi-
gers fortzusetzen, wenn der Konkurs-
verwalter zustimmt, wenn die in 



Entwurf 

Sätzen 1 und 2 genannten Voraus-
setzungen für die einstweilige 
Einstellung wegfallen oder wenn 
das Konkursverfahren beendet ist. 

§ 30 d 
(1) War die Versteigerung 

gemäß § 30 a, § 30c oder auf 
Anordnung des Prozeß

-

gerichts einstweilen eingestellt, 
soistausdengleichen Grün-
den auch eine erneute Ein-
stellung — notfalls mehr

-

mals—zulässig,esseidenn,daß 
sie dem Gläubiger unter Berücksich-
tigung seiner gesamten wirtschaft-
lichen Verhältnisse nicht zuzumuten 
ist. § 30 b gilt entsprechend. 
(2) Eine Erstattung der 

durch das Verfahren der 
einstweiligen Einstellung 
entstandenen außergericht-
lichen Kosten findet nicht 
statt; dies gilt auch für die 
Beschwerdeinstanz." 

11. § 31 erhält folgende Fassung: 
„§ 31 

(1) Im Falle einer einstweiligen Ein-
stellung darf das Verfahren, soweit 
sich nicht aus dem Gesetz etwas an-
deres ergibt, nur auf Antrag des 
Gläubigers fortgesetzt werden. Wird 
der Antrag nicht binnen sechs Mo-
naten gestellt, so ist das Verfahren 
aufzuheb en.  

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 2 
beginnt 
a) im Falle des § 30 mit der Einstel-

lung des Verfahrens, 
b) im Falle des § 30 a mit dem Zeit-

punkt, bis zu dem die Einstellung 
angeordnet war, 

c) im Falle des § 30 c mit dem Ende 
des Konkursverfahrens, 

d) wenn die Einstellung vom Prozeß-
gericht angeordnet war, mit der 
Wiederaufhebung der Anordnung 
oder mit einer sonstigen Erledigung 
der Einstellung. 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

Satz 1 genannten Voraussetzungen 
wegfallen, wenn der in Satz 2 ge-
nannte Ablehnungsgrund nachträglich 
eintritt oder wenn das Konkursver-
fahren beendet ist. 
(2) § 30 b gilt entsprechend mit der 

Maßgabe, daß an die Stelle des Schuld-
ners der Konkursverwalter tritt. 

§ 30 d 
(1) War das Verfahren gemäß 

§§ 30, 30 a oder 30 c einstweilen ein-
gestellt, so kann es auf Grund des 
§ 30 a und des § 30 c einmal er-
neut eingestellt werden, es sei denn, 
daß die Einstellung dem Gläubiger 
unter Berücksichtigung seiner gesam-
ten wirtschaftlichen Verhältnisse nicht 
zuzumuten ist. § 30 b gilt ent-
sprechend. 

(2) Hat eine erneute Einstellung 
stattgefunden, ist auch § 765 a der 
Zivilprozeßordnung nicht mehr anzu-
wenden." 

11. § 31 erhält folgende Fassung: 
„§ 31 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Das Vollstreckungsgericht soll 
den Gläubiger auf den Fristbeginn 
unter Bekanntgabe der Rechtsfolgen 
eines fruchtlosen Fristablaufes hin-
weisen; bis zum Eingang des 
Hinweises beim Gläubiger 
ist der Fristablauf ge-
hemmt." 

12. § 36 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Zeitraum zwischen der 
Anberaumung des Termins und dem 
Termin soll, wenn nicht besondere 
Gründe vorliegen, nicht mehr als 
sechs Monate betragen. War  die 
Entscheidung über den An-
trag auf Zwangsversteige-
rung des Grundstücks 
einstweilen ausgesetzt 
oder war das Verfahren einstweilen 
eingestellt, so soll diese Frist nicht 
mehr als zwei Monate, muß aber 
mindestens einen Monat betragen." 

13. § 41 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Laufe der vierten Woche 
vor dem Termin soll den Beteiligten 
mitgeteilt werden, auf wessen Antrag 
und wegen welcher Ansprüche die 
Versteigerung erfolgt." 

14. § 43 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Der Versteigerungstermin ist 

aufzuheben und von neuem zu be-
stimmen, wenn die Terminsbestim-
mung nicht sechs Wochen vor dem 
Termin bekanntgemacht ist. War  die 
Entscheidung über den An-
trag auf Zwangsversteige-
rung des Grundstücks einst-
weilen ausgesetzt oder war 
das Verfahren einstweilen eingestellt, so 
reicht es aus, daß die Bekanntmachung 
der Terminsbestimmung zwei Wo-
chen vor dem Termin bewirkt ist." 
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(3) Das Vollstreckungsgericht soll 
den Gläubiger auf den Fristbeginn 
unter Bekanntgabe der Rechtsfolgen 
eines fruchtlosen Fristablaufs hinwei-
sen; die Frist beginnt erst zu laufen, 
nachdem der Hinweis auf die Rechts-
folgen eines fruchtlosen Fristablaufs 
dem Gläubiger zugestellt worden ist." 

12. § 36 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Der Zeitraum zwischen der 

Anberaumung des Termins und dem 
Termin soll, wenn nicht besondere 
Gründe vorliegen, nicht mehr als sechs 
Monate betragen. War das Verfahren 
einstweilen eingestellt, so soll diese 
Frist nicht mehr als zwei Monate, 
muß aber mindestens einen Monat be-
tragen." 

13. unverändert 

14. § 43 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Der Versteigerungstermin ist 

aufzuheben und von neuem zu be-
stimmen, wenn die Terminsbestim-
mung nicht sechs Wochen vor dem 
Termin bekanntgemacht ist. War das 
Verfahren einstweilen eingestellt, so 
reicht es aus, daß die Bekanntmachung 
der Terminbestimmung vier Wochen 
vor dem Termin bewirkt ist." 

14 a. § 44 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Wird das Verfahren wegen 

mehrerer Ansprüche von verschiede-
nem Range betrieben, so darf der vor-
gehende Anspruch der Feststellung des 
geringsten Gebotes nur dann zu-
grunde gelegt werden, wenn der we-
gen dieses Anspruchs ergangene Be- 
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schluß dem Schuldner vier  Wochen 
vor dem Versteigerungstermin zuge-
stellt ist." 

14 b. Nach § 57 b werden folgende Vorschrif

-

ten als § 57 c und § 57 d eingefügt: 

„§ 57 c 

(1) Der Ersteher eines Grundstük-
kes kann von dem Kündigungsrecht 
nach § 57 a keinen Gebrauch machen: 

1. wenn und solange die Miete zur 
Schaffung oder Instandsetzung des 
Mietraums ganz oder teilweise vor-
ausentrichtet oder mit einem son-
stigen zur Schaffung oder Instand-
setzung des Mietraums geleisteten 
Beitrag zu verrechnen ist, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob die Ver-
fügung gegenüber dem Ersteher 
wirksam oder unwirksam ist; 

2. wenn der Mieter oder ein anderer 
zugunsten des Mieters zur Schaf-
fung oder Instandsetzung des Miet-
raums einen Beitrag im Betrag von 
mehr als einer Jahresmiete geleistet 
oder erstattet hat und eine Voraus-
entrichtung der Miete oder eine 
Verrechnung mit der Miete nicht 
vereinbart ist (verlorener Bau-
kostenzuschuß), solange der Zu-
schuß nicht als durch die Dauer des 
Vertrages getilgt anzusehen ist. 

(2) Im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 
ist jeweils ein Zuschußbetrag in Höhe 
einer Jahresmiete als durch eine Miet-
dauer von vier Jahren getilgt anzuse-
hen; ist die Miete im Hinblick auf den 
Beitrag erheblich niedriger bemessen 
worden, als dies ohne den Beitrag ge-
schehen wäre, so tritt für die Berech-
nung des in Absatz 1 Nr. 2 vorgese-
henen Zeitraums an die Stelle der ver-
einbarten Jahresmiete die Jahresmiete, 
die ohne Berücksichtigung des Beitrags 
vereinbart worden wäre. In jedem 
Falle ist jedoch der Zuschuß nach Ab-
lauf von zwölf Jahren seit der Über-
lassung der Mieträume oder, sofern 
die vereinbarte Mietzeit kürzer ist, 
nach deren Ablauf als getilgt anzu-
sehen. 
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15. In § 66 Abs. 1 werden hinter den Wor-
ten: „die Zeit der Beschlagnahme" nach 
einem Komma die Worte: „der vom 
Gericht festgesetzte Wert des Grund-
stücks" eingefügt. 

16. Nach § 74 werden folgende Vorschriften 
als § 74 a und § 74 b eingefügt: 
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(3) Ist zur Schaffung oder Instand-
setzung des Mietraums sowohl ein 
Beitrag im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 
als auch ein Beitrag im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 2 geleistet worden, so sind 
die aus Absatz 1 Nr. 1 und 2 sich er-
gebenden Zeiträume zusammenzu-
rechnen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für 
Pachtverhältnisse entsprechend. 

§ 57 d 

(1) Das Vollstreckungsgericht hat, 
sofern nach den Umständen anzuneh-
men ist, daß die in § 57 c vorgesehene 
Beschränkung des Kündigungsrechts 
des Erstehers in  Betracht kommt, un-
verzüglich nach Anordnung der 
Zwangsversteigerung die Mieter und 
Pächter des Grundstücks aufzufor-
dern, bis zum Beginn des Versteige-
rungstermins eine Erklärung darüber 
abzugeben, ob und welche Beiträge im 
Sinne des § 57 c Abs. 1 von ihnen ge-
leistet und welche Bedingungen hier-
über vereinbart worden sind. 
(2) Das Vollstreckungsgericht hat 

im Versteigerungstermin bekanntzu-
geben, ob und welche Erklärungen 
nach Absatz 1 abgegeben worden sind. 

(3) Hat ein Mieter oder Pächter 
keine oder eine unvollständige oder 
eine unrichtige Erklärung abgegeben 
und ist die Bekanntgabe nach Absatz 2 
erfolgt, so ist § 57 c ihm gegenüber 
nicht anzuwenden. Das gilt nicht, 
wenn der Ersteher die Höhe der Bei-
träge gekannt hat oder bei Kenntnis 
das gleiche Gebot abgegeben haben 
würde. 
(4) Die Aufforderung nach Absatz 1 

ist zuzustellen. Sie muß einen Hinweis 
auf die in Absatz 3 bestimmten 
Rechtsfolgen enthalten." 

15. unverändert 

16. Nach § 74 werden folgende Vorschriften 
als § 74 a und § 74 b eingefügt: 
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„§ 74 a 

(1) Bleibt das abgegebene Meist

-

gebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingun-
gen bestehenbleibenden Rechte unter 
sieben Zehnteilen des Grundstücks-
wertes, so kann ein Berechtigter, des-
sen Anspruch ganz oder teilweise 
durch das Meistgebot nicht gedeckt ist, 
aber bei einem Gebot in der genann-
ten Höhe voraussichtlich gedeckt sein 
würde, die Versagung des Zuschlags 
beantragen. Der Antrag ist abzuleh-
nen, wenn der betreibende Gläubiger 
widerspricht und glaubhaft macht, 
daß ihm durch die Versagung des Zu-
schlags ein unverhältnismäßiger Nach-
teil erwachsen würde. 

(2) Der Antrag auf Versagung des 
Zuschlags kann nur bis zum Schluß 
der Verhandlung über den Zuschlag 
gestellt werden; das gleiche gilt von 
der Erklärung des Widerspruchs. 

(3) Wird der Zuschlag gemäß Ab-
satz 1 versagt, so ist von Amts wegen 
ein neuer Versteigerungstermin zu be-
stimmen. Der Zeitraum zwischen den 
beiden Terminen soll, sofern nicht 
nach den besonderen Verhältnissen 
des Einzelfalles etwas anderes geboten 
ist, mindestens drei Monate betragen, 
darf aber sechs Monate nicht über-
steigen. 

(4) In dem neuen Versteigerungs-
termin darf der Zuschlag aus den 
Gründen des Absatzes 1 nicht versagt 
werden. 

(5) Der Grundstückswert wird vom 
Vollstreckungsgericht, 	nötigenfalls 
nach Anhörung von Sachverständigen, 
festgesetzt. Der Wert der beweg-
lichen Gegenstände, auf die sich die 
Versteigerung erstreckt, ist unter 
Würdigung aller Verhältnisse frei zu 
schätzen. Der Zuschlag oder die Ver-
sagung des Zuschlages können mit der 
Begründung, daß der Grundstücks-
wert unrichtig festgesetzt sei, nicht an-
gefochten werden. 
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„§ 74 a 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Der Grundstückswert (Verkehrs-
wert) wird vom Vollstreckungsgericht, 
nötigenfalls nach Anhörung von Sach-
verständigen, festgesetzt. Der Wert 
der beweglichen Gegenstände, auf die 
sich die Versteigerung erstreckt, ist 
unter Würdigung aller Verhältnisse 
frei zu schätzen. Der Beschluß über die 
Festsetzung des Grundstückswerts ist 
mit der sofortigen Beschwerde an-
fechtbar; eine weitere Beschwerde fin-
det nicht statt. Der Zuschlag oder die 
Versagung des Zuschlages können mit 
der Begründung, daß der Grund-
stückswert unrichtig festgesetzt sei, 
nicht angefochten werden. 
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§ 74 b 

Ist das Meistgebot von einem zur 
Befriedigung aus dem Grundstück Be-
rechtigten abgegeben worden, so  fin-
det § 74 a keine Anwendung, wenn 
das Gebot einschließlich des Kapi-
talwertes der nach den Versteige-
rungsbedingungen 'bestehenbleibenden 
Rechte zusammen mit dem Betrage, 
mit dem der Meistbietende bei der 
Verteilung des Erlöses ausfallen würde, 
sieben Zehnteile des Grundstücks-
wertes erreicht und dieser Betrag im 
Range unmittelbar hinter dem letzten 
Betrage steht, der durch das Gebot 
noch gedeckt ist." 

17. § 85 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Zuschlag ist zu versagen, 
wenn vor dem Schlusse der Verhand-
lung ein Beteiligter, dessen Recht 
durch den Zuschlag beeinträchtigt 
werden würde und der nicht zu den 
Berechtigten des § 74 a Abs. 1 gehört, 
die Bestimmung eines neuen Ver-
steigerungstermins beantragt und sich 
zugleich zum Ersatze des durch die 
Versagung des Zuschlags entstehenden 
Schadens verpflichtet, auch auf Ver-
langen eines anderen Beteiligten 
Sicherheit leistet. Die Vorschriften 
des § 67 Abs. 3 Satz 1 und des § 69 
sind entsprechend anzuwenden. Die 
Sicherheit ist in Höhe des im Ver-
teilungstermin durch Zahlung zu be-
richtigenden Teiles des bisherigen 
Meistgebots zu leisten." 

18. Nach § 114 wird folgende Vorschrift als 
§ 114 a eingefügt: 

„§114a 

Ist der Zuschlag einem zur Befrie-
digung aus dem Grundstück Berech-
tigten zu einem Gebot erteilt, das 
einschließlich des Kapitalwertes der 
nach den Versteigerungsbedingungen 
bestehenbleibenden Rechte hinter 
sieben Zehnteilen des Grundstücks-
wertes zurückbleibt, so gilt der Er-
steher auch insoweit als aus dem 
Grundstück befriedigt, als sein An-
spruch durch das abgegebene Meist

-
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§ 74 b 

unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 
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gebot nicht gedeckt ist, aber bei einem 
Gebot zum Betrage der Sieben-Zehn-
teile-Grenze gedeckt sein würde." 

19. § 149 erhält folgenden Absatz 3: 

„(3) Bei der Zwangsverwaltung 
eines landwirtschaftlichen, forstwirt-
schaftlichen oder gärtnerischen Grund-
stücks hat der Zwangsverwalter aus 
den Erträgnissen des Grundstücks 
oder aus deren Erlös dem Schuldner 
die Mittel zur Verfügung zu stellen, 
die zur Befriedigung seiner und seiner 
Familie notwendig s t e n Bedürfnisse 
erforderlich sind. Im Streitfall ent-
scheidet das Vollstreckungsgericht 
nach Anhörung des Gläubigers, des 
Schuldners und des Zwangsverwalters. 
Der Beschluß unterliegt der sofortigen 
Beschwerde; eine weitere Beschwerde 
findet nicht statt." 

20. Nach 5  150 werden folgende Vorschriften 
als §§ 150 a bis 150 e eingefügt: 

„§ 150 a 

(1) Gehört bei der Zwangsverwal-
tung eines Grundstücks zu den Betei-
ligten eine öffentliche Körperschaft, 
ein unter staatlicher Aufsicht stehen-
des Institut, eine Hypothekenbank 
oder ein Siedlungsunternehmen im 
Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, so 
kann dieser Beteiligte innerhalb einer 
ihm vom Vollstreckungsgericht zu be-
stimmenden Frist eine in seinen Dien-
sten stehende Person als Verwalter 
vorschlagen. 

(2) Das Gericht hat den Vorge-
schlagenen zum Verwalter zu bestel-
len, wenn der Antragsteller die 
dem Verwalter nach § 154 Abs. 1 ob-
liegende Haftung übernimmt und 
gegen den Vorgeschlagenen mit Rück-
sicht auf seine Person oder die Art der 
Verwaltung Bedenken nicht bestehen. 
Der vorgeschlagene Verwalter erhält 
für seine Tätigkeit keine Vergütung. 

150b 

(1) Bei der Zwangsverwaltung eines 
landwirtschaftlichen, forstwirtschaft

-
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19. 149 erhält folgenden Absatz 3: 

„(3) Bei der Zwangsverwaltung eines 
landwirtschaftlichen, forstwirtschaft-
lichen oder gärtnerischen Grund-
stücks hat der Zwangsverwalter aus 
den Erträgnissen des Grundstücks oder 
aus deren Erlös dem Schuldner die 
Mittel zur Verfügung zu stellen, die 
Zur Befriedigung seiner und seiner Fa-
milie notwendigen Bedürfnisse erfor-
derlich sind. Im Streitfalle entscheidet 
das Vollstreckungsgericht nach Anhö-
rung des Gläubigers, des Schuldners 
und des Zwangsverwalters. Der Be-
schluß unterliegt der sofortigen Be-
schwerde; eine weitere Beschwerde 
findet nicht statt." 

20. Nach §  150 werden folgende Vorschriften 
als §§ 150 a bis 150 e eingefügt: 

„§ 150 a 

(1) unverändert 

(2) Das Gericht hat den Vorgeschla-
genen zum Verwalter zu bestellen, 
wenn der Beteiligte die dem Verwal-
ter nach § 154 Satz 1 obliegende Haf-
tung übernimmt und gegen den Vor-
geschlagenen mit Rücksicht auf seine 
Person oder die Art der Verwaltung 
Bedenken nicht bestehen. Der vorge-
schlagene Verwalter erhält für seine 
Tätigkeit keine Vergütung. 

§ 150 b 

unverändert 
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lichen oder gärtnerischen Grundstücks 
ist der Schuldner zum Verwalter zu 
bestellen. Von seiner Bestellung ist 
nur abzusehen, wenn er nicht dazu 
bereit ist oder wenn nach Lage der 
Verhältnisse eine ordnungsmäßige 
Führung der Verwaltung durch ihn 
nicht zu erwarten ist. 

(2) Vor der Bestellung sollen der 
betreibende Gläubiger und etwaige 
Beteiligte der im § 150 a bezeichneten 
Art sowie die untere Verwaltungs-
behörde gehört werden. 

(3) Ein gemäß § 150 a gemachter 
Vorschlag ist nur für den Fall zu be-
rücksichtigen, daß der Schuldner nicht 
zum Verwalter bestellt wird. 

§ 150 c 

(1) Wird der Schuldner zum 
Zwangsverwalter bestellt, so hat das 
Gericht eine Aufsichtsperson zu be-
stellen. Aufsichtsperson kann auch 
eine Behörde oder juristische Person 
sein. 

(2) Für die Aufsichtsperson gelten 
die Vorschriften d e r §§ 153 Abs. 2, 
154 Abs. 1 entsprechend. Gerichtliche 
Anordnungen, die dem Verwalter zu-
gestellt werden, sind auch der Auf-
sichtsperson zuzustellen. Vor der Er-
teilung von Anweisungen im Sinne 
des § 153 ist auch die Aufsichtsperson 
zu hören. 

(3) Die Aufsichtsperson hat dem 
Gericht unverzüglich Anzeige zu er-
statten, wenn der Schuldner gegen 
seine Pflichten als Verwalter verstößt. 

(4) Auf die der Aufsichts-
person  etwa zustehende 
Vergütung sind die Vor-
schriften des § 153 a ent-
sprechend anzuwenden. 

(5) Der Schuldner führt die Ver-
waltung unter Aufsicht der Aufsichts-
person. Er ist verpflichtet, der Auf-
sichtsperson jederzeit Auskunft über 
das Grundstück, den Betrieb und die 
mit der Bewirtschaftung zusammen-
hängenden Rechtsverhältnisse zu 
geben und Einsicht in vorhandene 
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§ 150 c 

(1) unverändert 

(2) Für die Aufsichtsperson gelten 
die Vorschriften des § 153 Abs. 2 und 
des § 154 Satz 1 entsprechend. Ge-
richtliche Anordnungen, die dem Ver-
walter zugestellt werden, sind auch der 
Aufsichtsperson zuzustellen. Vor der 
Erteilung von Anweisungen im Sinne 
des § 153 ist auch die Aufsichtsperson 
zu hören. 

(3) unverändert 

(4) entfällt 

(5) unverändert 
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Aufzeichnungen zu gewähren. Er hat, 
soweit es sich um Geschäfte handelt, 
die über den Rahmen der laufenden 
Wirtschaftsführung hinausgehen, recht-
zeitig die Entschließung der Aufsichts-
person einzuholen. 

§ 150 d 

Der Schuldner darf als Verwalter 
über die Nutzungen des Grundstücks 
und deren Erlös, unbeschadet der Vor-
schriften der  §§ 155 bis 158, nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsperson ver-
fügen. Zur Einziehung von An-
sprüchen, auf die sich die Beschlag-
nahme erstreckt, ist er ohne diese Zu-
stimmung befugt; er ist jedoch ver-
pflichtet, die Beträge, die zu notwen-
digen Zahlungen zur Zeit nicht erfor-
derlich sind, nach näherer Anordnung 
des Gerichts unverzüglich anzulegen. 

§ 150 e 

Der Schuldner erhält als Verwalter 
keine Vergütung. Erforderlichenfalls 
bestimmt das Gericht nach Anhörung 
der Aufsichtsperson, in welchem Um-
fange der Schuldner Erträgnisse des 
Grundstücks oder deren Erlös zur Be-
friedigung seiner und seiner Familie 
notwendig sten Bedürfnisse verwen-
den darf." 

21. Nach § 153 wer den folgende Vor-
schrift e n als § 153 a und §153b ein-
gefügt: 

„§ 153 a 

(1) Bei der Zwangsver-
waltung eines landwirt-
schaftlichen, forstwirt-
schaftlichen oder gärtne-
rischen Grundstücks kann 
das Vollstreckungsgericht 
mit Rücksicht auf die Lage 
des Falles bestimmen, daß 
der Gläubiger verpflichtet 
ist, dem Zwangsverwalter 
die ihm nach § 153 zuste-
hende Vergütung ganz oder 
teilweisezuzahlen; schlägt 
der Schuldner eine von der 
unteren Verwaltungsbe-
hörde als geeignet bezeich

-
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§ 150 d 

unverändert 

§ 150 e 

Der Schuldner erhält als Verwalter 
keine Vergütung. Erforderlichenfalls 
bestimmt das Gericht nach Anhörung 
der Aufsichtsperson, in welchem Um-
fange der Schuldner Erträgnisse des 
Grundstücks oder deren Erlös zur Be-
friedigung seiner und seiner Familie 
notwendigen Bedürfnisse verwenden 
darf." 

21. Nach § 153 wird folgende Vorschrift als 
§ 153 a eingefügt: 

"§ 153 a 

Ist in einem Gebiet das zu dem 
landwirtschaftlichen Betriebe gehö-
rende Vieh nach der Verkehrssitte 
nicht Zubehör des Grundstücks, so 
hat, wenn der Schuldner zum Zwangs-
verwalter bestellt wird, das Voll-
streckungsgericht gemäß § 153 An-
ordnungen darüber zu erlassen, welche 
Beträge der Schuldner als Entgelt da-
für, daß das Vieh aus den Erträgnis-
sen des Grundstücks ernährt wird, der 
Teilungsmasse zuzuführen hat und 
wie die Erfüllung dieser Verpflich-
tung sicherzustellen ist." 
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nett Person zum Zwangs-
verwalter vor, wird dieser 
Vorschlag aber nicht be-
rücksichtigt, so ist eine 
derartige Bestimmung in-
soweitzutreffen, als durch 
die anderweitige Bestel-
lung des Zwangsverwal-
ters Mehraufwendungen 
erwachsen. 

(2) Soweit eine Bestim-
mung nach Absatz 1 getrof-
fen ist, sind die Vorschrif-
ten des § 155 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Zwangsver-
steigerung und Zwangsver-
waltung und des § 788 der 
Zivilprozeßordnung nicht 
anzuwenden. Das Gericht 
kann die Zwangsverwal-
tung aufheben, wenn der 
Gläubiger der ihm nach Ab-
satz 1 auferlegten Ver

-

pflichtung nicht nach-
kommt; vor der Entschei-
dung ist der Gläubiger zu 
hören. 

§ 153b 

Ist in einem Gebiet das zu dem 
landwirtschaftlichen Betriebe gehö-
rende Vieh nach der Verkehrssitte 
nicht Zubehör des Grundstücks, so 
hat, wenn der Schuldner zum Zwangs-
verwalter bestellt wird, das Voll-
streckungsgericht gemäß § 153 An-
ordnungen darüber zu erlassen, welche 
Beträge der Schuldner als Entgelt da-
für, daß das Vieh aus den Erträgnissen 
des Grundstücks ernährt wird, der 
Teilungsmasse zuzuführen hat und 
wie die Erfüllung dieser Verpflich-
tung sicherzustellen ist." 

22. § 155 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Überschüsse werden auf 

die im § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeich-
neten Ansprüche verteilt. Hierbei wer-
den in der zweiten, dritten und vierten 
Rangklasse jedoch nur Ansprüche auf 
laufende wiederkehrende Leistungen, 
einschließlich der Rentenleistungen, 
sowie auf diejenigen Beträge berück

-
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§ 153 b entfällt 

(s. § 153 a) 

22. unverändert 
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sichtigt, die zur allmählichen Tilgung 
einer Schuld als Zuschlag zu den 
Zinsen zu entrichten sind. Abzahlungs-
beträge auf eine unverzinsliche Schuld 
sind wie laufende wiederkehrende 
Leistungen zu berücksichtigen, soweit 
sie fünf vom Hundert des ursprüng-
lichen Schuldbetrages nicht über-
steigen." 

23. § 155 erhält folgende Absätze 3 und 4: 

„(3) Hat der eine Zwangsverwal-
tung betreibende Gläubiger für In-
standsetzungs-, Ergänzungs- oder Um-
bauarbeiten an Gebäuden Vorschüsse 
gewährt, so sind diese zum Satze von 
einhalb vom Hundert über dem Lom-
bardsatz der Bank deutscher Länder 
zu verzinsen. Die Zinsen genießen bei 
der Zwangsverwaltung und der 
Zwangsversteigerung dasselbe Vor-
recht wie die Vorschüsse selbst. 

(4) Hat der Zwangsverwalter oder, 
wenn der Schuldner zum Verwalter 
bestellt ist, der Schuldner mit Zu-
stimmung der Aufsichtsperson Dünge-
mittel, Saatgut oder Futtermittel an-
geschafft, die im Rahmen der bis-
herigen Wirtschaftsweise zur ordnungs-
mäßigen Aufrechterhaltung des Be-
triebs benötigt werden, so haben An-
sprüche aus diesen Lieferungen den 
im § 10 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Rang. Das gleiche gilt von Krediten, 
die zur Bezahlung dieser Lieferungen 
in der für derartige Geschäfte üblichen 
Weise aufgenommen sind." 

24. § 165 erhält folgenden Absatz 2: 

„(2) Das Gericht kann zugleich mit 
der einstweiligen Einstellung des Ver-
fahrens im Einverständnis mit dem be-
treibenden Gläubiger anordnen, daß 
die Bewachung und Verwahrung einem 
Treuhänder übertragen wird, den das 
Gericht auswählt. Das Gericht kann 
diesen Treuhänder ermächti-
gen, das Schiff für Rechnung des 
Schuldners zu nutzen. Der Treuhänder 
untersteht der Aufsicht des Gerichts 
und ist an die ihm erteilten Weisungen 
des Gerichts gebunden." 
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23. unverändert 

24.§ 165 erhält folgenden Absatz 2: 

„(2) Das Gericht kann zugleich mit 
der einstweiligen Einstellung des Ver-
fahrens im Einverständnis mit dem 
betreibenden Gläubiger anordnen, daß 
die Bewachung und Verwahrung 
einem Treuhänder übertragen wird, 
den das Gericht auswählt. Der Treu-
händer untersteht der Aufsicht des 
Gerichts und ist an die ihm erteilten 
Weisungen des Gerichts gebunden. Das 
Gericht kann ihn im Einverständnis 
des Gläubigers auch ermächtigen, das 
Schiff für Rechnung und im Namen 
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25. § 169 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende 
Fassung: 

„Soweit das Bargebot im Ver-
teilungstermin nicht berichtigt wird, 
ist für die Forderung gegen den Er-
steher eine Schiffshypothek an dem 
Schiff in das Schiffsregister einzu-
tragen." 

26. § 180 erhält folgende Absätze 2 
und 3: 

„(2) Die einstweilige Einstellung des 
Verfahrens ist auf Antrag eines Mit-
eigentümers auf die Dauer von läng-
stens sechs Monaten anzuordnen, wenn 
dies bei Abwägung der widerstreiten-
den Interessen der mehreren Miteigen-
tümer angemessen erscheint. 

(3 ) Die mehrmalige Wieder-
holung der Einstellung ist zulässig. 
§ 30b gilt entsprechend." 

Artikel 2 

Die Verordnung über die Behandlung von 
Geboten in der Zwangsversteigerung vom 
30. Juni 1941/27. Januar 1944 (Reichs-
gesetzbl. I 1941 S. 354, 370; 1944 S. 47) er-
hält folgende Fassung: 

„§ 1 

Für das Verfahren bei der Zwangsver-
steigerung von unbebauten Grundstücken 
einschließlich der landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Grundstücke sowie von solchen Grund-
stücken, deren Baulichkeiten durch Kriegs-
einwirkungen zerstört oder erheblich be-
schädigt sind (Trümmergrundstücke), 
gelten die folgenden besonderen Vor-
schriften. 
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des Schuldners zu nutzen. Über die 
Verwendung des Reinertrages ent-
scheidet das Gericht. In der Regel soll 
er nach den Grundsätzen des § 155 
verteilt werden." 

25. unverändert 

26. § 180 erhält folgenden Absatz 2: 

„(2) Die einstweilige Einstellung des 
Verfahrens ist auf Antrag eines Mit-
eigentümers auf die Dauer von läng-
stens sechs Monaten anzuordnen, 
wenn dies bei Abwägung der wider-
streitenden Interessen der mehreren 
Miteigentümer angemessen erscheint. 
Die einmalige Wiederholung der Ein-
stellung ist zulässig. § 30 b gilt ent-
sprechend." 

Artikel 2 

entfällt 
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§2 

(1) Der vom Vollstreckungsgericht ge-
mäß § 74 a Abs. 5 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwal-
tung festgesetzte Grundstückswert gilt 
gleichzeitig als höchstzulässiges Gebot. 

(2) Das Vollstreckungsgericht hat in 
den Fällen des § 1 vor der Festsetzung 
des Grundstückswertes, soweit es sich um 
landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche 
oder gärtnerische Grundstücke handelt, 
die Landwirtschaftsbehörde, soweit es sich 
um sonstige unbebaute Grundstücke oder 
um Trümmergrundstücke handelt, die 
untere Verwaltungsbehörde (Schätzungs-
amt, Preisbehörde) gutachtlich zu hören; 
das Vollstreckungsgericht geht bei der 
Festsetzung des Grundstückswertes von 
den gleichen Grundsätzen aus wie die 
gutachtlich gehörten Stellen. 

(3) Ober  die Wertfestsetzung hat das 
Vollstreckungsgericht durch besonderen 
Beschluß zu entscheiden, der den Beteilig-
ten im Sinne des § 9 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und Zwangsver-
waltung von Amts wegen zuzustellen ist. 
Gegen die Entscheidung ist die sofortige 
Beschwerde zulässig; eine weitere Be-
schwerde findet nicht statt. Der Versteige-
rungstermin soll erst nach Rechtskraft des 
den Grundstückswert festsetzenden Be-
schlusses bekanntgegeben werden; der 
Grundstückswert soll in die Termins-
bekanntmachung aufgenommen werden. 

§ 3 

Das Vollstreckungsgericht hat ein Ge-
bot, das das höchstzulässige Gebot über-
steigt, zurückzuweisen. Die Zurückweisung 
hat zur Folge, daß das Gebot als zum Be-
trage des höchstzulässigen Gebots abge-
geben gilt; § 72 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und Zwangsver-
waltung ist insoweit nicht anzuwenden. 

§ 4 

(1) Werden in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren gemäß § 1 mehrere gleich 
hohe Meistgebote zum höchstzulässigen 
Betrag gleichzeitig abgegeben, so ist in der 
Reihenfolge der nachstehend unter Nr. 1 
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bis Nr. 5 bezeichneten Gruppen der Zu-
schlag in erster Linie dem Bieter zu er-
teilen, dem hinsichtlich des ganzen Grund-
stücks oder eines überwiegenden Teils da-
von zusteht: 

1. ein im Grundbuch eingetragenes, zum 
Besitz berechtigendes Recht, 

2. ein im Grundbuch eingetragenes oder 
durch Vormerkung gesichertes Recht 
zum Erwerb eines in Nr. 1 bezeichneten 
Rechts, 

3. der Besitz als Pächter, 

4. ein im Grundbuch eingetragenes, zur 
Verwertung des Grundstücks berech-
tigendes Recht, 

5. der unmittelbare rechtmäßige Besitz. 

(2) Als gleichzeitig abgegeben sind auch 
solche Gebote anzusehen, die von meh-
reren gleichzeitig anwesenden Bietern in 
unmittelbarer zeitlicher Aufeinanderfolge 
abgegeben worden sind. 

§ 5 

(1) Die in 5 4 genannten Rechte be-
gründen nur dann einen Anspruch auf be-
vorzugte Erteilung des Zuschlags, wenn 
sie spätestens sechs Monate vor Fingang 
des Antrags auf Einleitung des Vorsteige-
rungsverfahrens bei dem Gericht entstan-
den sind. Hat bis zur Beschlagnahme 
im Zwangsversteigerungsverfahren eine 
Zwangsverwaltung fortgedauert, so 
müssen die Rechte spätestens sechs 
Monate vor Eingang des Antrages auf 
Einleitung des Zwangsverwaltungsver-
fahrens bei Gericht entstanden sein. Der 
Anspruch auf bevorzugte Erteilung des 
Zuschlags aus Rechten der Gruppe Nr. 4 
des 5 4 bleibt auch dann bestehen, wenn 
der Bieter das Recht erst nach dem Beginn 
der Frist von sechs Monaten erworben hat. 

(2) Sind in einer der in § 4 genannten 
Gruppen mehrere Rechte zu berücksichti-
gen, so ist der Zuschlag dem Eigentümer 
(Miteigentümer), im übrigen dem Inhaber 
des den sonstigen Rechten buchmäßig im 
Range vorgehenden Rechtes seiner Gruppe 
zu erteilen. Würde jedoch durch den Zu-
schlag an den Eigentümer (Miteigen-
tümer) ein anderes Recht der im j 4 
Abs. 1 Nr. 1 genannten Gruppe ganz oder 
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teilweise ausfallen, so ist es vor dem 
Eigentümer (Miteigentümer) zu berück-
sichtigen. 

(3) Würde ein Recht der in §  4 Abs. 1 
Nr. 4 genannten Gruppe durch den Zu-
schlag an den Inhaber eines Rechtes nach 
§  4 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 oder an den 
Inhaber eines vorgehenden Rechts seiner 
Gruppe ganz oder teilweise ausfallen, so 
ist er vor diesem Recht zu berücksichtigen. 
Würden mehrere Rechte der in § 4 Abs. 1 
Nr. 4 genannten Gruppe ganz oder 
teilweise ausfallen, so ist der Zuschlag dem 
unter ihnen buchmäßig im Range vor-
gehenden Rechte zu erteilen. 

(4) Absatz 3 ist bei einem landwirt-
schaftlichen, forstwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Grundstück gegenüber 
einem Nießbraucher oder Pächter nur 
dann anzuwenden, wenn die Erteilung des 
Zuschlags an den Nießbraucher oder 
Pächter für den Inhaber eines ganz oder 
teilweise ausfallenden Rechtes der Gruppe 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 eine unbillige Härte 
bedeuten würde. 

(5) Im übrigen entscheidet innerhalb 
jeder Gruppe zwischen mehreren zu be-
rücksichtigenden Bietern das Los. Würde 
jedoch ein Mieter nach mehreren Gruppen 
gleichzeitig berechtigt sein, so ist ihm der 
Zuschlag zu erteilen. Sind mehrere Bieter 
dieser Art vorhanden, so entscheidet auch 
zwischen ihnen das Los. Gleiches gilt, 
wenn die Bieter keiner der genannten 
Gruppen angehören. 

(6) Bei der Versteigerung zum Zwecke 
der Aufhebung einer Gemeinschaft 
(§§ 180 ff. des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung) 
sind die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 
nicht anzuwenden, wenn dies wegen der 
Besonderheit des Einzelfalles für einen 
Miteigentümer, einen Miterben oder 
sonstigen Teilhaber eine mit den guten 
Sitten nicht zu vereinbarende Härte dar-
stellen würde. 

§ 6 
Der Einhaltung der im §  73 Abs. 1 

Satz 1 des Gesetzes über die Zwangsver

-

steigerung und Zwangsverwaltung vorge

-

sehenen Stundenfrist bedarf es nicht, 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 



Entwurf 

wenn das höchstzulässige Gebot bereits 
vorher erreicht und ein weiteres gleich-
zeitiges Gebot (§ 4 Abs. 2) nicht mehr zu 
erwarten ist." 

Artikel 3 

§ 129 Abs. 3 Satz 1 der Kostenordnung 
vom 25. November 1935 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1371) erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühren des Absatzes 1 Nr. 1, 
2 und 3 sind von dem gemäß § 74 a 
Abs. 5 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung 
festgesetzten Wert zu berechnen." 

Artikel 2 

Folgende Vorschriften w er den auf

-

gehoben, soweit sie nicht be-
reits außer Kraft getreten sind: 

1. die Bekanntmachung über das Mindest-
gebot bei der Versteigerung gepfändeter 
Sachen vom 8. Oktober 1914 (Reichs-
gesetzbl. S. 427); 

2. Artikel I der Verordnung zur Ergänzung 
der Vorschriften über die Zwangsvoll-
streckung bei landwirtschaftlichen Be

-trieben und über das Sicherungsverfahren 
(Sicherungs- Ergänzungsver-
ordnung) vom 19. Februar 1932 
(Reichsgesetzbl. I S. 71); 

3. die §§ 18, 19, 19 b, 19 c, 19 d, 25 der Ver-
ordnung über Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Zwangsvollstreckung vom 26. Mai 
1933 (Reichsgesetzbl. I S. 302) mit den 
Änderungen vom 22. März und 24. Ok-
tober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 231 und 
1070); 

4. die Verordnung über den Pfändungs-
schutz für Urlaubskarten, Urlaubsmarken 
und Urlaubsgeld im Baugewerbe und in 
den Baunebengewerben vom 31. August 
1936 (Reichsgesetzbl. I S. 715); 

5. die Verordnung zur Ergänzung der Vor-
schriften über das Offenbarungseidver

-
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Artikel 3 

Änderung der Kostenordnung 

§ 129 Abs. 3 Satz 1 der Kostenordnung 
vom 25. November 1935 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1371) erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühren des Absatzes 1 Nr. 1, 2 
und 3 sind von dem gemäß § 74 a 
Abs. 5 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwal-
tung festgesetzten Wert zu berechnen." 

Artikel  

Aufhebung von Vorschriften 

Folgende Vorschriften treten insoweit, als 
sie sich nicht auf das Verwaltungszwangsver-
fahren beziehen, außer Kraft: 

1. § 814 Halbsatz 2 und § 820 der Zivil-
prozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. September 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 533); 

2. § 15 Nr. 3 des Gesetzes betreffend die 
Einführung der Zivilprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. September 1950 (Bundesgesetzbl. 
S. 455); 

3. die Bekanntmachung über das Mindest-
gebot bei der Versteigerung gepfändeter 
Sachen vom 8. Oktober 1914 (Reichsge-
setzbl. S. 427); 

4. die Bekanntmachung über die Zahlung 
des Bargebots bei Zwangsversteigerungen 
vom 24. Mai 1917 (Reichsgesetzbl. S. 432); 

5. Artikel I und III der Verordnung des 
Reichspräsidenten zur Ergänzung der 
Vorschriften über die Zwangsvollstrek-
kung bei landwirtschaftlichen Betrieben 
und über das Sicherungsverfahren vom 
19. Februar 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 71); 



Entwurf 

fahren vom 11. Mai 1938 (Reichs-
gesetzbl. I. S. 520); 

6. aie Verordnung zur Ergänzung der Vor-
schriften über den Pfändungsschutz bei 
der Fahrnisvollstreckung vom 17. Juli 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1313); 

7. Artikel 6 der Verordnung über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des bürgerlichen Streit-
verfahrens und der Zwangsvollstreckung 
(Schutzverordnung) vom 1. September 
1939 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. Dezember 1943 (Reichsgesetzbl. I 
S. 666); 

8. §§ 814 Halbsatz 2, 820 der Zivilprozeß-
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. September 1950 (Bun-
desgesetzbl. S. 533); 

9. die Verordnung zur einheitlichen Rege-
lung des Pfändungsschutzes für Arbeits-
einkommen (Lohnpfändungsverordnung) 
vom 30. Oktober 1940 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1451) und die Artikel 1 und 2 des Ge

-setzes zur Änderung von Vorschriften 
über den Pfändungsschutz für Arbeitsein-
kommen vom 22. April 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 247); 

10. § 55 der Badischen Landesverordnung 
über Grundstücksverkehr, Landbewirt-
schaftung und Aufhebung der Erbhöfe 
vom 11. Dezember 1948 (Badisches Ge

-setz -und Verordnungsblatt 1948 S. 217); 

11. § 31 der Bayerischen Verordnung Nr. 127 
zur Durchführung des Kontrollrats-
gesetzes Nr. 45 vom 20. Februar 1947 
über Aufhebung der Erhofgesetze und 
Einführung neuer Bestimmungen über 
land- und forstwirtschaftliche Grund-
stücke (Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1947 S. 180); 

12. § 56 der Landesverordnung der Landes-
regierung Rheinland-Pfalz über Grund-
stücksverkehr, Landbewirtschaftung und 
Aufhebung der Erbhöfe vom 11. Dezem-
ber 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
1948 S. 447); 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

6. Artikel 2 des Zweiten Teils der Verord-
nung des Reichspräsidenten über Maß-
nahmen auf dem Gebiete der Rechts-
pflege und Verwaltung vom 14. Juni 1932 
(Reichsgesetzbl. I S. 285, 294); 

7. die Verordnung über Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Zwangsvollstreckung 
vom 26. Mai 1933 (Reichsgesetzbl. I 
S. 302 - ausgenommen § 12 - mit den 
Änderungen der Gesetze vom 27. De-
zember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1115), 
vom 22. März 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 231) und vom 24. Oktober 1934 
(Reichsgesetz'bl. I S. 1070) ; 

8. das Zweite Gesetz über den landwirt-
schaftlichen Vollstreckungsschutz vom 
27. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. 1 
S. 1115); 

9. die Verordnung über Zwangsverwal-
tungsvorschüsse für Instandsetzungs- und 
Ergänzungsarbeiten an Gebäuden vom 
17. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I  S. 123); 

10. die Zweite Verordnung über Zwangsver-
waltungsvorschüsse für Instandsetzungs- 
und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden 
27. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1060); 

11. die Verordnung über die Behandlung 
wiederkehrender Leistungen bei der 
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen vom 31. März 1936 (Reichs-
gesetzbl. I S. 363); 

12. die Verordnung über den Pfändungs-
schutz für Urlaubskarten, Urlaubsmarken 
und Urlaubsgeld im Baugewerbe und in 
den Baunebengewerben vom 31. August 
1936 (Reichsgesetzbl. I S. 715); 

13. § 2 des Gesetzes über die Zahlung und 
Sicherung von Anlieferbeiträgen vom 30. 
September 1936 (Reichsgesetzbl.I S. 854); 

14. die Verordnung über das Rangverhältnis 
der öffentlichen Grundstückslasten bei der 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwal-
tung von Grundstücken vom 4. April 
1938 (Reichsgesetzbl. I S. 364); 



Entwurf  

13. § 38 der Verordnung Nr. 166 der Regie-
rung des Landes Württemberg-Baden zur  
Ausführung des Kontrollratsgesetzes Nr.  
45 über die Aufhebung der Erbhofgesetze  

und Einführung neuer Bestimmungen  
über land- und forstwirtschaftliche  
Grundstücke vom 16. Juli 1947 (Regie-
rungsblatt der Regierung Württemberg

-

Baden 1947 S. 63);  

14. § 58 des Gesetzes über Grundstücksver-
kehr und Landbewirtschaftung - Erstes  
Ausführungsgesetz zum Kontrollratsge-
setz Nr. 45 - vom 2. Mai 1949 (Regie-
rungsblatt für das Land Württemberg

-

Hohenzollern 1949 S. 143).  

Artikel 4  

Folgende Vorschriften werden aufgehoben,  
soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten  
oder anderweit gegenstandslos geworden sind:  

1. die Bekanntmachung über die Zahlung  
des Bargebots bei Zwangsversteigerungen  
vom 24. Mai 1917 (RGBl. S. 432);  

2. Artikel III der Verordnung des Reichs-
präsidenten zur Ergänzung der Vor-
schriften über die Zwangsvollstreckung  
bei landwirtschaftlichen Betrieben und  
über das Sicherungsverfahren vom  
19. Februar 1932 (RGBl. I S. 71);  

3. Artikel 2 des Zweiten Teils der Verord-
nung des Reichspräsidenten über Maß-
nahmen auf dem Gebiete der Rechts-
pflege und Verwaltung vom 14. Juni  
1932 (RGBl. I S. 285, 294);  

4. die Verordnung über Maßnahmen auf  
dem Gebiete der Zwangsvollstreckung  
vom 26. Mai 1933 (RGBl. I S. 302) mit  
den Änderungen der Gesetze vom  
27. Dezember 1933 (RGBl. I S. 1115),  
vom 22. März 1934 (RGBl. I S. 231) und  
vom 24. Oktober 1934 (RGBl. I S. 1070),  
ausgenommen § 12 daselbst;  

5. das Zweite Gesetz über den landwirt-
schaftlichen Vollstreckungsschutz vom  
27. Dezember 1933 (RGBl. I S. 1115);  

Beschlüsse des 23. Ausschusses  

15. die Verordnung zur Ergänzung der Vor-
schriften über das Offenbarungseidverfah-
ren vom 11. Mai 1938 (Reichsgesetzbl. I  
S. 520);  

16. die Verordnung zur Ergänzung der Vor-
schriften über den Pfändungsschutz bei  
der Fahrnisvollstreckung vom 17. Juli  
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1313);  

17. die Verordnung über die Behandlung von  
Geboten in der Zwangsversteigerung vom  
30. Juni 1941 / 27. Januar 1944 (Reichs-
gesetzbl. I 1941 S. 354, 370; 1944 S. 47);  

18. Artikel 6 der Verordnung über Maßnah-
men auf dem Gebiete des bürgerlichen  
Streitverfahrens und der Zwangsvoll-
streckung (Schutzverordnung) vom 1. Sep-
tember 1939 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Dezember 1943 (Reichs-
gesetzbl. I S. 666);  

19. die Verordnung zur einheitlichen Rege-
lung des Pfändungsschutzes für Arbeits-
einkommen (Lohnpfändungsverordnung)  
vom 30. Oktober 1940 (Reichsgesetzbl. 1  
S. 1451) und die Artikel 1 und 2 des Ge-
setzes zur Änderung von Vorschriften  
über den Pfändungsschutz für Arbeitsein-
kommen vom 22. April 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 247);  

20. die Verordnung über den Rang öffent-
licher Grundstückslasten bei der Zwangs-
vollstreckung in das unbewegliche Ver-
mögen vom 22. Februar 1945 (Reichsge-
setzbl. I S. 33);  

21.§ 2 der Zweiten Verordnung zur Durch-
führung der Verordnung über die Auf-
hebung der Gebäude-Entschuldungssteuer  
vom 28. Januar 1947 (Verordnungsblatt  
für die Britische Zone S. 21);  

22. § 31 der Bayerischen Verordnung Nr. 127  
zur Durchführung des Kontrollratsgeset-
zes Nr. 45 vom 20. Februar 1947 über  
Aufhebung der Erbhofgesetze und Ein-
führung neuer Bestimmungen über land

-und forstwirtschaftliche Grundstucke  
(Bayerisches Gesetz  und Verordnungs-
blatt 1947 S. 180);  



Entwurf 

6. die Verordnung über Zwangsverwal-
tungsvorschüsse für Instandsetzungs- und 
Ergänzungsarbeiten an Gebäuden vom 
17. Februar 1934 (RGBl. I S. 123); 

7.das Gesetz über die Pfändung 
von Miet- und Pachtzinsfor-
derungen wegen Ansprüchen 
aus öffentlichen Grund-
stückslasten vom 9. März 1934 
(RGBl .IS. 181); 

8. die Zweite Verordnung über Zwangsver-
waltungsvorschüsse für Instandsetzungs- 
und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden 
vom 20. Juli 1935 (RGBl. I S. 1060); 

9. die Verordnung über die Behandlung 
wiederkehrender Leistungen bei der 
Zwangsvollstreckung in das unbeweg

-

liche Vermögen vom 31. März 1936 
(RGBl. I S. 363); 

10. § 2 des Gesetzes über die Zahlung und 
Sicherung von Anlieferbeiträgen vom 
30. September 1936 (RGBl. I S. 854); 

11. die Verordnung über das Rangverhält-
nis der öffentlichen Grundstückslasten 
bei der Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung von Grundstücken 
vom 4. April 1938 (RGBl. I S. 364); 

12. die Verordnung über den Rang öffent-
licher Grundstückslasten bei der Zwangs-
vollstreckung in das unbewegliche Ver-
mögen vom 22. Februar 1945 (RGBl. I 
S. 33); 

13. alle Vorschriften der Entschuldungs-
gesetzgebung, die Zwangsverwaltungs-
vorschüssen aus einem aufgehobenen 
Verfahren das Vorrecht des § 10 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über die Zwangsver-
steigerung und Zwangsverwaltung in 
einem anschließenden Verfahren zu-
billigen; 

14. alle Vorschriften, die durch Nichtein-
rechnung bestimmter Zeitabschnitte die 
Vorrechtsfristen des § 10 des Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung ausdehnen, mit Aus-
nahme des Zweiten Gesetzes zur Ände- 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

23. § 38 der Verordnung Nr. 166 der Re-
gierung des Landes Württemberg-Baden 
zur Ausführung des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 45 über die Aufhebung der Erbhof-
gesetze und Einführung neuer .Bestim-
mungen über land- und forstwirtschaft-
liche Grundstücke vom 16. Juli 1947 (Re-
gierungsblatt der Regierung Württem-
berg-Baden 1947 S. 63); 

24. § 1 der Gesetze über Abgeltungslasten 
und Abgeltungsdarlehen (Bayerisches Ge

-

setz- und Verordnungsblatt 1948 S. 4; 
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bre-
men 1948 S. 11; Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Hessen 1948 
S. 17; Regierungsblatt der Regierung 
Württemberg-Baden 1948 S. 17); 

25. § 55 der Badischen Landesverordnung 
über Grundstücksverkehr, Landbewirt-
schaftung und Aufhebung der Erbhöfe 
vom 11. Dezember 1948 (Badisches Ge-
setz- `und Verordnungsblatt 1948 S. 217); 

26. § 56 der Landesverordnung der Landes-
regierung Rheinland-Pfalz über Grund-
stücksverkehr, Landbewirtschaftung und 
Aufhebung der Erbhöfe vom 11. Dezem-
ber 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz 1948 
S. 447); 

27. § 58 des Gesetzes über Grundstücksver-
kehr und Landbewirtschaftung - Erstes 
Ausführungsgesetz zum Kontrollrats-
gesetz Nr. 45 - vom 2. Mai 1949 (Re-
gierungsblatt für das Land Württemberg

-

Hohenzollern 1949 S. 143); 

28. § 112 Abs. 2 des Gesetzes über den Lasten-
ausgleich vom 14. August 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 446);  

29. alle Vorschriften der Entschuldungsgesetz-
gebung, die Zwangsverwaltungsvorschüs-
sen aus einem aufgehobenen Verfahren 
das Vorrecht des § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung in einem an-
schließenden Verfahren zubilligen; 

30. alle Vorschriften, die durch Nichteinrech-
nung bestimmter Zeitabschnitte die Vor- 
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rung des Gesetzes über die Behandlung 
wiederkehrender Leistungen bei der 
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen vom 5. April 1952 (BGBl. I 
S. 229); 

15. § 1 des Gesetzes über Abgeltungslasten 
und Abgeltungsdarlehen (Bayr. GVBl. 
1948 S. 4; Brem. GBl. 1948 S. 11; Hess. 
GVBl. 1948 S. 17; Württ.-Bad. RegBl. 
1948 S. 17); 

16.2 der Zweiten Verordnun zur Durch

-f

ührung der Verordnung über die Auf-
hebung der Gebäude-Entschuldungs-
steuer vom 28. Januar 1947 (BZ. VOBl. 
S. 21); 

17. die auf Grund des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 45 erlassenen Vorschriften, soweit sie 
für die Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung landwirtschaftlicher 
Grundstücke besondere Zuständigkeiten 
der Landwirtschaftsgerichte begründen. 

Artikel 3 

Soweit in anderen Vorschrif-
ten auf Bestimmungen verwie-
sen ist, die durch dieses Gesetz 
geändert werden, treten an ihre 
Stelle die entsprechenden Be-
stimmungen dieses Gesetzes. 

Artikel 7 

Soweit in anderen Vorschriften auf Be-
stimmungen verwiesen wird, die durch dieses 
Gesetz geändert oder ergänzt werden, treten 
an ihre Stelle die entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Gesetzes. 

Artikel 4 

Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzesbegonnen 
haben, werden nach den bis-
herigen Vorschriften durchge-
führt. 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

rechtsfristen des § 10 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung ausdehnen, mit Ausnahme des 
Gesetzes über die Behandlung wiederkeh-
render Leistungen bei der Zwangsvoll-
streckung in das unbewegliche Vermögen 
vom 4. April 1950 (Bundesgesetzbl. I 
S. 81) in der Fassung des Änderungsgeset-
zes vom 5. April 1952 (Bundesgesetzbl. I 
S. 229); 

31. die auf Grund des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 45 erlassenen Vorschriften, soweit sie 
für die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung landwirtschaftlicher 
Grundstücke besondere Zuständigkeiten 
der Landwirtschaftsgerichte begründen. 

Artikel 5 

Verweisungen in anderen Vorschriften 

entfällt 

unverändert  

Artikel 6 

Durchführung begonnener Zwangsvoll

-

streckungsmaßnahmen 

(1) Hat die Vollstreckung vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes begonnen, so wird sie 
nach dern bisher geltenden Recht zu Ende 
geführt, soweit nicht in den Absätzen 2 bis 4 
etwas anderes bestimmt ist. 



Entwurf 

Artikel 5 

Ist die Beschlagnahme des Grundstücks vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewirkt 
worden, so richtet sich die weitere Durch-
führung des Zwangsversteigerungs- oder 
Zwangsverwaltungsverfahrens nach dem bis-
her geltenden Recht. Jedoch entscheidet das 
Gericht über Rechtsbehelfe, Einstellungsmög-
lichkeiten und Maßnahmen zugunsten des 
Schuldners, die durch dieses Gesetz geschaf-
fen, erweitert oder beschränkt werden, nach 
neuem Recht. § 66 Abs. 1 und § 74 a Abs. 5 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und Zwangsverwaltung in der Fassung des 
Artikels 1 Nr. 15 und 16 dieses Gesetzes so

-

wie Artikel 2 dieses Gesetzes sind auch 
auf anhängige Verfahren anzuwenden, so-
weit nicht die Anberaumung des 
Versteigerungstermins stattgefunden hat. 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

(2) Die Aussetzung der Verwertung ge-
pfändeter Sachen richtet sich nach § 813 a 
der Zivilprozeßordnung. 

(3) Auf das Verfahren zur Leistung des 
Offenbarungseides finden die §§ 807, 900, 
903 und 915 der Zivilprozeßordnung in der 
Fassung dieses Gesetzes Anwendung mit der 
Maßgabe, daß eine nach bisherigem Recht ab-
gegebene Versicherung zur Abwendung des 
Offenbarungseides ihre Wirkung spätestens 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
verliert. 

(4) Über Rechtsbehelfe, die durch dieses 
Gesetz geschaffen, erweitert oder beschränkt 
werden, entscheidet das Gericht nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes. Sind Maßnah-
men der Zwangsvollstreckung nach dem bis-
her geltenden Recht ganz oder teilweise auf-
gehoben, untersagt oder einstweilen einge-
stellt worden, so verliert der Beschluß seine 
Wirkung spätestens ein Jahr nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes. 

Artikel 7 

Durchführung anhängiger Zwangsversteige
- rungs- und Zwangsverwaltungsverfahren 

Ist die Beschlagnahme des Grundstücks vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewirkt 
worden, so richtet sich die weitere Durch-
führung des Zwangsversteigerungs- oder 
Zwangsverwaltungsverfahrens nach dem bis-
her geltenden Recht. Jedoch entscheidet das 
Gericht über Rechtsbehelfe, Einstellungsmög-
lichkeiten und Maßnahmen zugunsten des 
Schuldners, die durch dieses Gesetz geschaffen, 
erweitert oder beschränkt werden, nach 
neuem Recht. § 66 Abs. 1 und § 74 a Abs. 5 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung in der Fassung 
des Artikels 2 Nr. 15 und 16 dieses Ge-
setzes sind auch auf anhängige Verfahren an-
zuwenden, soweit nicht der Versteigerungs-
termin schon anberaumt ist. Die Bestimmun-
gen der Verordnung über die Behandlung 
von Geboten in der Zwangsversteigerung 
vom 30. Juni 1941/27. Januar 1944 finden 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an keine 
Anwendung mehr. 
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Artikel 6 

Wird der Zuschlag auf Grund des § 74 a 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und Zwangsverwaltung versagt, so sind Ge-
bühren für den Versteigerungstermin nicht 
zu erheben. Die durch die Bestimmung des 
neuen Termins entstehenden Auslagen ge-
hören zu den Kosten des Versteigerungsver-
fahrens. 

Artikel 5 

Dieses Gesetz gilt auch im Lande Berlin, 
sobald es gemäß Artikel 87 Abs. 2 seiner Ver-
fassung seine Anwendung beschlossen hat. 

Artikel 8 

Dieses Gesetz gilt auch in Ber-
lin, wenn das Land Berlin gemäß 
Artikel 87 Abs. 2 seiner Verfas-
sung die Anwendung dieses Ge-
setzes für Berlin beschließt. 

Artikel 9 

Dieses Gesetz tritt am  
in Kraft. 

Beschlüsse des 23. Ausschusses 

Artikel 8 

Gebühren und Kosten 

Wird der Zuschlag auf Grund des § 74 a 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung versagt, so sind 
Gebühren für den Versteigerungstermin nicht 
zu erheben. Die durch die Bestimmung des 
neuen Termins entstehenden Auslagen ge-
hören zu den Kosten des Versteigerungsver-
fahrens. 

Artikel 9 

Ergänzung des Gesetzes zur Abwicklung der 
landwirtschaftlichen Entschuldung 

Das Gesetz zur Abwicklung der landwirt-
schaftlichen Entschuldung vom 25. März 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 203) wird wie folgt er-
gänzt: 
Nach § 5 wird folgende Vorschrift als § 5 a 
eingefügt: 

„§ 5 a 
Bei der Veräußerung eines Entschul-

dungsbetriebes im Wege der Zwangsver-
steigerung verliert der Entschuldungsver-
merk mit der Rechtskraft des Zuschlags-
beschlusses seine Wirkung. Nach Eintritt 
der Rechtskraft hat das Vollstreckungs-
gericht das Grundbuchamt um Löschung 
des Entschuldungsvermerks zu ersuchen." 

entfällt 

Artikel 10 

Berlin-Klausel 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 

Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Lande Berlin. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1953 in 

Kraft. 


